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Donnerstag, 05.12.2019   
16:00 – 18:00 Uhr DRK Kleiderladen geöffnet   
  
Freitag, 06.12.2019 
15:00 - 17:00 Uhr   Treff 29 
17:00 - 19:00 Uhr    JRK Abgabe
 Weihnachtspakete 
17:00 - 19:00 Uhr    Evang. Kirche 
 Griechische Tänze + 
    
Samstag, 07.12.2019 
13:00 - 14:00 Uhr  Musikschule Konzert 
13:00 - 19:00 Uhr    Weihnachtsmarkt 
    
Sonntag, 08.12.2019   
14:30 Uhr Radfahrclub 
 Weihnachtsfeier 
18:00 Uhr Gesangsverein 
 Weihnachtsfeier 
  
Montag, 09.12.2019 
12:00 Uhr Bürger für Bürger 
 Mittagessen 
 
Dienstag, 10.12.2019 
14:30 Uhr Evang. Kirche Seniorentreff 
15:00 Uhr Kath. Frauengem. 
 Adventsfeier 
    
Mittwoch, 11.12.2019  
12:00 Uhr Bürger für Bürger 
 Mittagessen 
16:00 - 18:00 Uhr Energieberatung 
 (mit Anmeldung)   
  
Donnerstag, 12.12.2019 
09:00 – 11:00 Uhr DRK Kleiderladen geöffnet 
14:30 - 17:00 Uhr Seniorentreff 
16:00 – 18:00 Uhr DRK Kleiderladen geöffnet

Lichte(R)klänge   
zum Advent 

  

Die Musikschule der Gemeinde Steißlingen 
lädt ein 

  
Samstag, 07. Dezember 2019 

Von 13.00 – 14.00 Uhr 
Remigiuskirche 

Eintritt frei 
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Stimmungsvoller und gut besuchter Seniorennachmittag mit 
einer besonderen Premiere  
  

Freitag, 06.12.2019   
Biomüllabfuhr   
Mitwoch, 11.12.2019 
Abfuhr Blaue Tonne 
Freitag, 20.12.2019 
Biomüllabfuhr 
Freitag, 27.12.2019 
Restmüllabfuhr 
Samstag, 28.12.2019 
Abfuhr Gelber Sack 
Dienstag, 07.01.2020 
Biomüllabfuhr 
Freitag, 10.01.2020 
Abfuhr Blaue Tonne
  

Wertstoffhof / Im Städtle 19

Mittwoch von 16:00 - 17:00 Uhr
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr 
Abgegeben werden können: Altglas, 
Bauschutt, Dosen, Haushaltskleingeräte, 
Kartonagen, Korken, Metalle, Schrott. 
Annahme von Bildschirmgeräten. Für 
Windeln steht ein Extra-Container auf 
dem Wertstoffhof bereit. Annahme von 
Restmüll ist nicht möglich!

Grünabfallannahmestelle 

Die Grünabfallannahme noch diesen 
Samstag von 09:00 - 12:00 Uhr geöffnet. 
Danach bleibt die Annahmestelle bis Früh-
jahr 2020 geschlossen.
Es können Grünabfälle auf dem Areal der 
alten Kläranlage abgegeben werden. Die 
Gehölze sollten einen Durchmesser von 10 
cm nicht überschreiten. Einfahrt nur über 
den Feldweg, rechts von der Baumschule 
Ammann, möglich. Anliefermenge nicht 
mehr als die Menge eines Pkw-Anhängers! 

Gelbe Säcke

Die Gelben Säcke erhalten Sie im Wert-
stoffhof oder im Bürger Service, Zi. 5, 
Rathausneubau, jeweils während der re-
gulären Öffnungszeiten. 

Abfallsäcke
 
Die schwarzen 70 l Restabfallsäcke erhal-
ten Sie zum Preis von 6,42 € im Bürger 
Service, Rathausneubau, während der 
regulären Öffnungszeiten. 

Altglascontainer im Ort
 
Benutzungszeiten Montag-Samstag: 
08:00-12:00 Uhr und 14:00-20:00 Uhr 
Die Nacht- und Ruhezeiten am Nach-
mittag sind ebenso einzuhalten, wie die 
Sonn- und Feiertagsruhe! 

Am vergangenen Samstag konnte Bürger-
meister Mors über 260 Steißlinger Senio-
rinnen und Senioren zu einem bunten und 
kurzweiligen Nachmittag mit einem ab-
wechslungsreichen Programm in der See-
blickhalle begrüßen. Mit dabei war auch eine 
sehr große Abordnung von Hausgästen aus 
dem Helianthum.    
  
Nach der Begrüßung durch den Bürgermeis-
ter startete das neu gegründete Symphonixx 
Orchester, unter Leitung von Heiko Jahnke, zu 
seiner Premiere. Das heißt, es war der erste 
Auftritt der rund 30 Musiker, die aus dem ge-
samten Hegau kommen, vor Publikum. Und 
das kam auf seine Kosten und belohnte den 
zweiteiligen Auftritt mit großem Applaus. 
  
Bürgermeister Mors nahm die Senioren an-
hand vieler interessanter Fotos mit auf einen 
interessanten Rückblick auf das vergangene 
Jahr und das Leben in unserer Gemeinde. 
  

Das junge Gittarenquartett unserer Gemein-
demusikschule um und mit Musiklehrer Rein-
hard Stehle begeisterte ebenfalls die Anwe-
senden.  

Für eine schöne, heimelige Atmosphäre sorg-
te das Ehepaar Blersch aus Steißlingen. Sie 
hatten Adventslieder, heimatliche Gedichte 
und vorweihnachtliche Geschichten im Ge-
päck. Diese weihnachtliche Stubenmusik mit 
Gitarre und dem Hackbrett erfreute die Seni-
oren ganz besonders und sie sangen gleich 
kräftig mit.   

Nach den Dankesworten und der Verabschie-
dung durch Herrn Mors ergriff Josef Weimert 
sein Akkordeon und sorgte für einen schönen 
musikalischen Ausklang des erlebnisreichen 
Nachmittages. 
  
Für Bürgermeister Mors war es eine beson-
ders große Freude, die ältesten anwesenden 
Seniorinnen und Senioren zu ehren, die ne-
ben viel Applaus auch ein Präsent von der Ge-
meinde erhielten. Alle freuten sich sehr, mit 
dabei sein zu können und werden sich sicher 
noch lange an den Nachmittag erinnern. 

Von links: Anold Maier (90), BM Mors, Theresia Hor-
ber (96), Hildegard Elfriede Schanz (94), Robert Wil-
le (94), Anna Elisabetha Fuchs (95), Erhard Hilbert 
(92), Cecilie Schönle (93) und Katharina Beller (95). 
Ebenfalls geehrt wurde Heinz Biernat (89).   
  
Dankeschön! 
Ein herzliches Dankeschön allen, die mit-
geholfen haben, auf und hinter der Bühne, 
vor und in der Seeblickhalle.  Das sind die 
DRK- und DLRG-Fahrer, das Team vom Deut-
schen-Roten-Kreuz und Jugendrotkreuz, die 
Dekorationsdamen, die begleitenden Famili-
enangehörigen, die Helfer vom Seniorentreff 
und Bürger für Bürger, die beiden Hausmeis-
ter und natürlich die Auftretenden! Ohne das 
gute und unkomplizierte Miteinander wäre 
es nicht möglich, einen Nachmittag in dieser 
Größe und mit einem so umfangreichen Pro-
gramm sowie der Bewirtung durchzuführen. 
  

Ein Teil des Helferteams. 
Es fehlen auf dem Bild Sven Hänsel und 
Andreas Frank vom DRK, die Fahrer des DRK 
und der DLRG (die waren bereits wieder im 
Einsatz) sowie die dekorierenden Damen vom 
DRK. 
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Gemeinde Steißlingen 
Landkreis Konstanz 
  

S A T Z U N G 
  

vom 02.12.2019 
  
zur Änderung der Friedhofsatzung (Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensat-
zung) vom 21. Februar 1984, zuletzt geändert mit Satzung vom 13. November 2018. 
  
Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 3 Nr. 2 des Gesetzes 
über das Friedhofs- und Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 2, 11 und 13 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 02.12.2019 folgende 
Satzung beschlossen:   
  
§ 1 
  
Die Anlage zur Friedhofs- und Gebührensatzung (Gebührenverzeichnis) in der Fassung vom 
21.02.1984, zuletzt geändert am 13.11.2018 erhält folgende neue Fassung: 
  
1. Verwaltungsgebühren 
1.1 Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmales 15,00 € 
1.2 Zulassung von gewerbemäßigen Grabmalaufstellern 30,00 € 
1.3 Zulassung zur gewerbemäßigen Grabpflege von 20,00 € bis 50,00 € 
1.4 sonstige gewerbliche Tätigkeiten von 20,00 € bis 50,00 € 
1.5 Zustimmung zu Ausgrabung von Leichen und Gebeinen 50,00 € 
  
2. Bestattungsgebühren 
2.1 Bestattung von Personen im Alter von 10 Jahren und mehr 750,00 € 
2.2 Bestattung von Personen unter 10 Jahren 420,00 € 
2.3 Bestattung von Tot- und Fehlgeburten 80,00 € 
2.4 Zuschlag für Tieferbettung 90,00 € 
2.5 Beisetzung einer Aschenurne 300,00 € 
2.6 Werden Bestattungen an Samstagen vorgenommen, erhöhen sich 
die Gebühren gem. 2.1 bis 2.3 und 2.5 um 25,00 % 
2.7 Bereitstellung von Leichenträgern 100,00 € 
  
3. Ausgrabung und Wiederbestattungen von Leichen und Gebeinen 
3.1 Ausgrabung von Leichen oder Gebeinen 850,00 € 
3.2 Wiederbestattung von Personen im Alter von 10 Jahren und mehr 1.600,00 € 
3.3 Wiederbestattung von Personen unter 10 Jahren 1.150,00 € 
3.4 Ausgrabung von Urnen 80,00 € 
3.5 Wiederbeisetzung einer Urne 300,00 € 
  
4. Grabplatzgebühren 
4.1 Überlassung eines Reihengrabes 
4.1.1 für Personen unter 10 Jahren 420,00 € 
4.1.2 für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren 1.200,00 € 
4.1.3 als Rasengrabstätte für Personen unter 10 Jahren 950,00 € 
4.1.4 als Rasengrabstätte für Personen über 10 Jahren 2.000,00 € 
4.1.5 als Rasengrabstätte mit Pflanzfläche für Personen unter 10 Jahren 1.200,00 € 
4.1.6 als Rasengrabstätte mit Pflanzfläche für Personen über 10 Jahren 2.500,00 € 
4.2 Überlassung eines Urnenreihengrabes 645,00 € 
4.2.1 Überlassung eines Gemeinschaftsurnengrabes 450,00 € 
4.3 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten  
4.3.1 Wahlgrab je Grabstelle 2.000,00 € 
4.3.2 Wahlgrab mit Tieferbettung 2.500,00 € 
4.3.2.1 als einstelliges Rasenwahlgrab ohne Pflanzfläche 2.000,00 € 
4.3.2.2 als einstelliges Rasenwahlgrab mit Pflanzfläche 2.500,00 € 
4.3.3 Urnenwahlgrab 770,00 € 
4.3.4 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer 
          einer Nutzungsperiode (25 Jahre) Wahlgrab je Grabstelle 2.000,00 € 
4.3.5 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer 
           einer Nutzungsperiode (25 Jahre) Wahlgrabstelle mit Tieferbettung 2.500,00 € 
4.3.6 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer 
        einer Nutzungsperiode (15 Jahre) eines Urnenwahlgrabs 770,00 € 

dass die Grünabfallannahmestelle 
noch bis einschließlich 07.12.2019 ge-
öffnet hat? Die Grünabfallannahme ist 
am Samstag, den 07.12.2019 nochmals 
von 09:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Danach 
bleibt die Grünabfallannahmestelle bis 
Frühjahr 2020 geschlossen. 
  
dass Sie noch bis zum morgigen Freitag, 
06.12.19 bis 16:00 Uhr abstimmen und 
durch Ihre Stimme die Gemeinschafts-
schule unterstützen können? Die Pri-
marstufe der GMS Steißlingen macht 
beim Wettbewerb „Sparda Impuls“ mit 
dem Projekt „Durch Theater die Klassen-
gemeinschaft stärken“ mit. Eine große 
Fördersumme steht bereit: 
www.spardaimpuls.de/profile/
gms-steisslingen/. 
  
dass das Landratsamt Konstanz am 17. 
Dezember 2019 nach mittags und das 
Amt für Gesundheit und Versorgung 
Radolfzell  am 11. Dezember 2019 nach-
mittags geschlossen hat? Die Deponien 
und Straßen meistereien bleiben dage-
gen auch am Nachmittag geöffnet.  
  
dass der Skiclub Eigeltingen am 15. De-
zember wieder eine Skiausfahrt und  
einen kostenlosen Schnupperskikurs 
anbietet? Das Ziel wird je nach Schnee-
lage ein Skigebiet im Bregenzer Wald 
sein. Abfahrt mit dem Reisebus ist um 
06.15 Uhr an der Schule Eigeltingen. In-
formationen und Anmeldung bis zum 
09.12.2019. zu Ausfahrt und Schnup-
perskikurs unter www.sc-eigeltingen.
de/schnupperskikurs-info.html. 
  
dass ab dem 1. Januar 2021 eine Grund-
rente gezahlt werden soll? Die Deutsche 
Rentenversicherung erreichen zurzeit 
zahlreiche Anfragen und Anträge zu der 
geplanten Leistung. Da bisher nur Eck-
punkte zur Einführung der Grundrente 
vorliegen, kann die Rentenversicherung 
zu der Leistung noch keine individu-
ellen Beratungen anbieten. Betroffene 
müssen derzeit noch nichts unterneh-
men, um die Leistung zu erhalten, so die 
Deutsche Rentenversicherung. Hierzu 
muss erst der weitere Verlauf des Gesetz-
gebungsverfahrens abgewartet werden. 
Informationen über den Beschluss der 
Koalition zur Grundrente findet man auf 
der Internetseite www.deutsche-renten-
versicherung.de. Hier wird auch über 
den Fortgang des Verfahrens informiert.  
  
dass die Fachstelle Sucht in Singen einen 
Kurs „Rauchfrei ins neue Jahr! Rauch-
frei in 6 Wochen!“ anbietet?  Der Kurs 
findet über 6 Termine statt und wird von 
den Krankenkassen bezuschusst. Kurs 1 
startet am Dienstag, den  14.1.2020 um 
18:30 Uhr, Kurs 2 am Donnerstag, den  
30.1.2020 um 12:30 Uhr.  Anmeldung 
und Informationen unter 07731 – 912 
400 oder per Mail fs-singen@bw-lv.de. 
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Öffentlich-rechtliche  
 Vereinbarung 
  
zur Übertragung der Aufgaben nach § 1 Ab-
satz 1 der Gutachterausschussverordnung 
von den Städten und Gemeinden Aach, Bü-
singen, Engen, Gailingen, Gottmadingen, 
Hilzingen, Mühlhausen-Ehingen, Rielasin-
gen-Worblingen, Steißlingen, Tengen und 
Volkertshausen auf die Große Kreisstadt 
Singen (Hohentwiel) und Bildung eines Ge-
meinsamen Gutachterausschusses 
    

Die   
Große Kreisstadt  Singen (Hohentwiel) 

Hohgarten 2, 78224 Singen 
  

vertreten durch Herrn Oberbürgermeister 
Bernd Häusler 

- nachstehend „Stadt Singen“ genannt – 
  

und die 
  

Stadt  Aach 
Hauptstraße 16, 78267 Aach 

  
vertreten durch 

Herrn Bürgermeister Manfred Ossola 
  

und die 
  

Gemeinde Büsingen am Hochrhein 
Junkerstraße 86, 78266 Büsingen am 

Hochrhein 
  

vertreten durch 
Herrn Bürgermeister Markus Möll 

  
und die 

  
Stadt  Engen 

Hauptstraße 11, 78234 Engen 

  vertreten durch 
Herrn Bürgermeister Johannes Moser 

  
und die 

  
Gemeinde Gailingen am Hochrhein 
Hauptstraße 7, 78262 Gailingen am 

Hochrhein 
  

vertreten durch 
Herrn Bürgermeister Dr. Thomas Auer 

  
und die 

  
Gemeinde Gottmadingen 

Johann-Georg-Fahr-Straße 10, 78244 
Gottmadingen 

  
vertreten durch 

Herrn Bürgermeister Dr. Michael Klinger 
    

und die 
  

Gemeinde Hilzingen 
Hauptstraße 36, 78247 Hilzingen 

  
vertreten durch 

Herrn Bürgermeister Rupert Metzler 
  

und die 
  

Gemeinde Mühlhausen-Ehingen 
Schloßstraße 46, 

78259 Mühlhausen-Ehingen 
  

vertreten durch 
Herrn Bürgermeister Hans-Peter Lehmann 

  
und die 

  
Gemeinde Rielasingen-Worblingen 

Lessingstraße 2, 
78239 Rielasingen-Worblingen 

  vertreten durch
 Herrn Bürgermeister Ralf Baumert 

  
und die 

  
Gemeinde Steißlingen 

Schulstraße 19, 78256 Steißlingen 
  

vertreten durch
 Herrn Bürgermeister Benjamin Mors 

  
und die 

  
Stadt  Tengen 

Marktstraße 1, 78250 Tengen 
  

vertreten durch 
Herrn Bürgermeister Marian Schreier 

  
und die 

  
Gemeinde Volkertshausen 

Hauptstraße 27, 78269 Volkertshausen 
  

vertreten durch 
Herrn Bürgermeister Marcus Röwer 

    
- nachfolgend „beteiligte Gemeinden 

und Städte“ genannt - 
    
schließen zur Bildung des Gemeinsamen 
Gutachterausschusses “Gemeinsamer Gut-
achterausschuss Hegau – Hochrhein“ bei 
der Stadt Singen (Hohentwiel) aufgrund § 
1 Absatz 1 Satz 2 Gutachterausschussver-
ordnung (GuAVO) Baden-Württemberg, 
in der derzeit gültigen Fassung, nach den 
Vorschriften des Gesetzes über kommuna-
le Zusammenarbeit (§§ 1, 25 GKZ), 
in der derzeit gültigen Fassung, folgende 
öffentlich-rechtliche Vereinbarung.   
  

4.3.7 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer          
          einer Nutzungsperiode (25 Jahre) eines einstelligen 
           Rasengrabes 2.000,00 € 
4.3.8 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes für die Dauer 
          einer Nutzungsperiode (25 Jahre) eines 
          einstelligen Rasengrabes mit Pflanzfläche 2.500,00 € 
4.3.9  Für eine abweichende Nutzungsdauer anteilig, nach dem Ver-

hältnis der Nutzungsperiode zur erneuten Nutzungsdauer. An-
gefangene Jahre werden voll gerechnet. 

  
5. Benutzungsgebühren für die Einsegnungshalle 
5.1 Benutzung der Einsegnungshalle 270,00 € 
5.2 Benutzung einer Leichenzelle je angefangenen Tag 70,00 € 
  
6. Gebühren für Trittplatten 
6.1 Für Reihen- und Wahlgräber je Grabstelle 
6.1.1 Drei Trittplatten einschl. Verlegen 75,00 € 
6.2 Für Urnenwahlgräber 
6.2.1 für Zwischenplatten einschl. Verlegen 63,00 € 
6.3 Für Urnenreihengräber 
6.3.1 für Zwischenplatten einschl. Verlegen 55,00 € 
  
7. Zuschläge für Auswärtige 
7.1 Für Auswärtige Verstorbenen wir auf die Gebühren 
       der Nr. 4 und 5 ein Zuschlag erhoben von 30 % 
7.2  Auswärtige sind Personen, die zur Zeit ihres Ablebens nicht Ein-

wohner der Gemeinde Steißlingen waren. Dieselben Gebühren 
wie für Einwohner gelten für frühere Einwohner der Gemeinde 

Steißlingen
 a) wenn sie entweder mindestens 30 Jahre hier wohnten
 b) der ihre hiesige Wohnung nur wegen Aufnahme in ein aus-

wärtiges Altenheim oder eine ähnliche Einrichtung aufga-
ben.

   
§ 2 
  
Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. 
  
Steißlingen, den 03.12.2019  
  
Benjamin Mors 
Bürgermeister 
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Präambel 
  
Die zuvor genannten beteiligten Gemein-
den und Städte und die Stadt Singen 
(Hohentwiel) möchten im amtlichen Wer-
termittlungswesen (§§ 192 -197 BauGB) 
zusammenarbeiten und hierzu einen ge-
meinsamen Gutachterausschuss mit einer 
gemeinsamen Geschäftsstelle bilden. Durch 
den Zusammenschluss soll die Erfüllung der 
gesetzlichen Aufgaben der Gutachteraus-
schüsse und ihrer Geschäftsstellen verein-
heitlicht und die Qualität der zu erheben-
den Daten verbessert werden, insbesondere 
sollen 
  
-  die Kauffälle in einer gemeinsamen 

Kaufpreissammlung erfasst, 
-  die Auswertung der Kauffälle nach ei-

nem einheitlichen Verfahren sicherge-
stellt, 

-  die Anzahl der auswertbaren Kauffälle 
erhöht und die sich daraus ergebenden 
Synergieeffekte bezüglich Datenumfang 
und -qualität genutzt und 

-  Verkehrswertgutachten auf einem ein-
heitlichen Standard für Immobilien er-
stellt werden. 

  
Hauptsächliches Ziel der Zusammenarbeit 
ist die Ableitung und die Veröffentlichung 
von gemeinsamen Bodenrichtwerten und 
aller sonstiger für die Wertermittlung er-
forderlichen Daten in einem gemeinsamen 
Grundstücksmarktbericht.   
  
§ 1 
Übertragung  der Aufgaben 
  
Die beteiligten Gemeinden und Städte 
übertragen die Aufgabe nach § 1 Abs. 1 Satz 
1 GuAVO zur Erfüllung auf die Stadt Singen. 
Mit der Übertragung der Aufgabe gehen das 
Recht und die Pflicht der abgebenden betei-
ligten Gemeinden und Städte zur Erfüllung 
der Aufgaben nach 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 GuAVO auf die Stadt Singen 
über. Die Stadt Singen erklärt sich bereit, 
die Übertragung dieser Aufgaben anzuneh-
men. Die Stadt Singen ist „übernehmende 
Körperschaft“ im Sinne von § 25 Abs. 1 GKZ 
bzw. „zuständige Stelle“ im Sinne von § 1 
Abs.1 GuAVO. 
  
Zur Erfüllung der Aufgabe wird bei der Stadt 
Singen ein gemeinsamer Gutachteraus-
schuss gebildet. Der gemeinsame Gutach-
terausschuss trägt den Namen: 
  
„Gemeinsamer Gutachterausschuss Hegau 
– Hochrhein bei der Stadt Singen (Hohent-
wiel)“ 
  
Die Stadt Singen kann im Gebiet der Betei-
ligten alle zur Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben erforderlichen Maßnahmen tref-
fen. 
  
Die beteiligten Gemeinden und Städte sind 
sich darüber einig, dass diese Form der Zu-
sammenarbeit um andere Gemeinden er-
weitert werden kann, soweit die Gemeinden 
im selben Landkreis liegen und benachbart 
sind. 

Die beteiligten Gemeinden und Städte und 
die Stadt Singen vereinbaren die in dieser 
Vereinbarung genannten Mitwirkungsrech-
te und -pflichten bei der Erfüllung der Auf-
gaben. 
    
  
§ 2 
Zusammensetzung des gemeinsamen 
Gutachterausschusses und Bestellung 
der Gutachter 
 
1. Der gemeinsame Gutachterausschuss 

setzt sich nach Maßgabe des Vertei-
lungsschlüssels der Ziff. 2 aus dem Vor-
sitzenden, zwei stellvertretenden Vorsit-
zenden und weiteren ehrenamtlichen 
Gutachtern zusammen.

   
2.  Den Vorsitz im Ausschuss führt der Leiter 

der für den Ausschuss eingerichteten Ge-
schäftsstelle kraft Amtes. Jede beteiligte 
Körperschaft ist berechtigt, so viele Per-
sonen als Gutachter vorzuschlagen, wie 
nach ihrer gem. § 143 GemO ermittelten 
Einwohnerzahl nach Maßgabe des nach-
stehenden Schlüssels auf sie entfallen: 

  
Einwohnerzahl Anzahl  Gutachter 
bis 5.000 2  
5.000 - 10.000 3  
10.000 - 20.000 4  
20.000 - 50.000 6  
  
Auf die Schlüsselzahl der Stadt Singen wird 
der Vorsitzende nicht angerechnet. Mit die-
sem Prozedere soll sichergestellt werden, 
dass die beteiligten Städte und Gemeinden 
bei der Erstellung von Gutachten vor Ort 
und der Festlegung der Bodenrichtwerte 
durch die Sach- und Lagekenntnis der betei-
ligten Gutachter optimal vertreten werden. 
  
Das Finanzamt Singen schlägt einen sei-
ner Bediensteten als den nach § 192 Abs.3 
BauGB gesondert beizuziehenden ehren-
amtlichen Gutachter sowie dessen Stellver-
treter vor. 
  
Wird von einem Vorschlagsrecht durch ei-
nen Berechtigten kein Gebrauch gemacht, 
schlägt die Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses die fehlende Anzahl der Gut-
achter vor. Der Geschäftsstelle obliegt die 
Eignungsprüfung der Vorschläge der betei-
ligten Städte und Gemeinden nach Maß-
gabe des § 192 Abs. 3 Satz 1 BauGB. Ausge-
schlossen von der Bestellung sind gemäß § 
2 Nr. 3 GuAVO Personen, die gemäß § 21 der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom Amt des 
ehrenamtlichen Richters ausgeschlossen 
sind. 
  
Der Gemeinderat der Stadt Singen bestellt 
die ehrenamtlichen Gutachter nach Maß-
gabe der Gutachterausschussverordnung 
auf die Dauer von vier Jahren; er ist an die 
Liste der Vorgeschlagenen nicht gebunden, 
jedoch sind Ablehnungsgründe aussage-
kräftig zu begründen. Er bestimmt für den 
Vorsitzenden einen Ersten und Zweiten 
Stellvertreter aus der Mitte aller bestellten 
Gutachter. 
  

Die beteiligten Städte und Gemeinden 
können gegen den Beschluss des Gemein-
derates der Stadt Singen zur Bestellung 
der Gutachter des gemeinsamen Gutach-
terausschusses binnen zwei Wochen nach 
Mitteilung des Beschlusses Einspruch bei 
der Geschäftsstelle des gemeinsamen Gut-
achterausschusses einlegen. Der Einspruch 
hat aufschiebende Wirkung 
  
Auf den Einspruch ist binnen vier Wochen 
nach Eingang erneut zu beschließen. Diese 
Entscheidung ist durch einen gemeinsamen 
Sonderausschuss zur Gutachterbestellung 
vorzuberaten, der sich aus den gesetzlichen 
Vertretern aller beteiligten Körperschaften 
unter dem Vorsitz des Oberbürgermeisters 
der Stadt Singen zusammensetzt. Der Ein-
spruch ist zurückgewiesen, wenn der neue 
Beschluss mit Mehrheit der Stimmen aller 
Mitglieder des Gemeinderates der Stadt Sin-
gen gefasst wird. 
    
  
§ 3 
Ausdehnung der Satzungsbefugnis 
  
Die Stadt Singen kann gemäß § 26 GKZ Ba-
den-Württemberg im Rahmen der ihr über-
tragenen Aufgaben Satzungen erlassen, die 
für das gesamte Gebiet der Stadt Singen 
und der beteiligten Gemeinden und Städten 
gelten, soweit dies zur Erfüllung der übertra-
genen Aufgaben erforderlich ist. 
  
Die beteiligten Gemeinden und Städte ver-
pflichten sich, ihre jeweilig gültigen Gutach-
terausschussgebührensatzungen sowie die 
das Gutachterausschusswesen betreffenden 
Regelungen in ihren jeweiligen Gebühren-
verzeichnissen mit Wirkung zum 01.01.2020 
aufzuheben. 
  
  
§ 4 
Mitwirkung  bei der Erfüllung der Aufgabe 
  
Die beteiligten Städte und Gemeinden stel-
len der Geschäftsstelle mit Inkrafttreten 
dieser Vereinbarung ihren digitalen Geoda-
tenbestand zur Erfüllung der Aufgabe zur 
Verfügung. 
  
Sobald die digitalen Geodatenbestände bei 
den beteiligten Städten und Gemeinden ak-
tualisiert werden, übergeben diese die ent-
sprechenden Updates / den aktualisierten 
Datenbestand spätestens vier Wochen nach 
dem Update in elektronischer Form an die 
Geschäftsstelle. 
  
Die beteiligten Städte und Gemeinden über-
geben der Geschäftsstelle den amtlichen 
Straßenschlüssel der beteiligten Städte und 
Gemeinden in Papierform und als elektroni-
sche Datei (Excel-Format). 
  
Die beteiligten Städte und Gemeinden 
übergeben der Geschäftsstelle die bishe-
rigen analogen und digitalen Akten der je-
weiligen Geschäftsstellen und der Gutach-
terausschüsse. 
  
Die beteiligten Städte und Gemeinden 
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ermöglichen den Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle des gemeinsamen Gutachter-
ausschusses Zugriff auf alle bei ihnen vor-
handenen und zur Erfüllung der Aufgaben 
erforderlichen Daten. 
  
Die beteiligten Städte und Gemeinden be-
nennen der Geschäftsstelle des gemeinsa-
men Gutachterausschusses jeweils einen 
ständigen Ansprechpartner, der die zur 
Aufgabenerfüllung benötigten Unterlagen 
zusammenträgt und der Geschäftsstelle des 
gemeinsamen Gutachterausschusses inner-
halb von zwei Wochen diese nach Anforde-
rungen übersendet. Die Unterlagen werden 
nach Gebrauch von der Geschäftsstelle des 
gemeinsamen Gutachterausschusses an die 
jeweils betroffene Stadt oder Gemeinde zu-
rückgegeben, soweit es sich um Originale 
handelt. 
  
Die beteiligten Städte und Gemeinden über-
senden der Geschäftsstelle des gemein-
samen Gutachterausschusses regelmäßig 
nach Erscheinen das jeweilig gültige kom-
munale Mitteilungsblatt (ständiger Verteiler 
des Mitteilungsblattes). Bei Einstellung des 
Amtsblattes in einer der beteiligten Städte 
und Gemeinden ist die Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses über öffentliche Be-
kanntmachungen in geeigneter Form zu 
unterrichten. 
  
Die bei den beteiligten Städten und Ge-
meinden eingehenden Urkunden, die für 
den gemeinsamen Gutachterausschuss be-
stimmt sind, werden von diesen innerhalb 
einer Woche in verschlossenem Umschlag 
an die Geschäftsstelle des gemeinsamen 
Gutachterausschusses weitergeleitet. 
  
  
§ 5 
Geschäftsstelle  des gemeinsamen 
Gutachterausschusses 
  
Die zur sachgerechten Aufgabenerfüllung 
erforderliche Ausstattung der Geschäftsstel-
le mit Personal, Sachmitteln und technischer 
Ausstattung obliegt der Stadt Singen. 
  
Die Aufgabenerfüllung ist durch eine ent-
sprechende Öffentlichkeitsarbeit zu beglei-
ten, beispielsweise durch Informationen für 
die Bürger, Notare und Sachverständige. 
  
Innerhalb von vier Wochen nach der jeweili-
gen Beschlussfassung der Bodenrichtwerte 
soll die Geschäftsstelle des gemeinsamen 
Gutachterausschusses den beteiligten Städ-
ten und Gemeinden 
  
-    die Bodenrichtwerte und die sonstigen 

für die Wertermittlung erforderlichen Da-
ten (§ 193 Abs. 5 BauGB) in einem Grund-
stücksmarktbericht in elektronischer 
Form übergeben und 

  
-    die beschlossenen Bodenrichtwerte und 

festgelegten Richtwertzonen in das für 
alle beteiligten Städte und Gemeinden 
öffentlich zugängliche Geoinformations-
system einpflegen. 

  

§ 6 
Übergang der Aufträge 
  
Die bisher bei den Geschäftsstellen der Gut-
achterausschüsse bei der Stadt Singen und 
den beteiligten Städten und Gemeinden 
beantragten und mit Wirksamwerden dieser 
Vereinbarung noch nicht fertiggestellten 
Verkehrswertgutachten gehen zur Weiter-
bearbeitung auf die Geschäftsstelle des ge-
meinsamen Gutachterausschusses und den 
gemeinsamen Gutachterausschuss über. 
  
  
§ 7 
Kostenbeteiligung 
  
Die beteiligten Städte und Gemeinden be-
teiligen sich an den tatsächlich entstehen-
den Personal- und Sachkosten der Stadt 
Singen entsprechend dem nachfolgenden 

Kostenverteilungsschlüssel. 
  
Sämtliche bei der Stadt Singen anfallenden 
Kosten, die unmittelbar mit der Erfüllung 
der übertragenen Aufgaben in Zusammen-
hang stehen (insbesondere Personalkosten, 
Sachkosten, Kosten für Softwarelizenzen 
sowie der Entschädigung der Gutachter) 
werden mit den Gebühren oder sonstigen 
Einnahmen verrechnet. 
  
Soweit die Kosten nicht durch die Gebühren 
oder sonstige Einnahmen des gemeinsamen 
Gutachterausschusses gedeckt sind, werden 
sie nach dem jeweils aktuellen Verhältnis 
der nach § 143 GemO zu ermittelnden Ein-
wohnerzahlen auf die Mitgliedsgemeinden 
verteilt und von diesen erstattet.   
  
Daraus ergibt sich derzeit nachfolgender 
Verteilungsschlüssel: 

Die Abrechnungen werden jährlich von 
der Geschäftsstelle des Gutachterausschus-
ses den Mitgliedsgemeinden in Rechnung 
gestellt und sind einen Monat nach Anfor-
derung fällig. Im Zuge der Erstellung der 
Abrechnungen wird ein Geschäftsbericht 
erstellt und den beteiligten Städten und Ge-
meinden übergeben.   
  
§ 8 
Verpflichtungen  der beteiligten Städte 
und Gemeinden   
Den beteiligten Städten und Gemeinden 
obliegt die Verpflichtung zur gegenseitigen 
Information und sonstigen vertragsdienli-
chen Unterstützung. Von wesentlichen Er-
eignissen haben sich die beteiligten Städte 
und Gemeinden jeweils unaufgefordert zu 
unterrichten. 
  
Die beteiligten Städte und Gemeinden ver-
pflichten sich, diese Vereinbarung mit Wohl-
wollen auszustatten und nach den Regeln 
von Treu und Glauben zu erfüllen. 
  
Die Stadt Singen ist verpflichtet, den be-
teiligten Städten und Gemeinden jederzeit 
Einsicht in die Unterlagen zu gewähren, die 
im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Aufgabe stehen. Die in dieser Vereinbarung 
niedergelegten Bestimmungen, die zum 
Schutz von Daten führen, gelten für die be-

teiligten Städte und Gemeinden entspre-
chend. 
  
Die beteiligten Städte und Gemeinden 
werden alle notwendigen Entscheidungen 
treffen, Beschlüsse herbeiführen und sons-
tige Amtshandlungen vornehmen, die zur 
Durchführung der Aufgabe erforderlich 
oder sachdienlich sind.   
  
§ 9 
Haftung, Versicherungsschutz   

Die Stadt Singen verpflichtet sich, die ihr zur 
Erfüllung übertragenen Aufgaben mit der 
gebotenen Sorgfalt und Genauigkeit durch-
zuführen. 
  
Die Stadt Singen haftet für die von ihr einge-
setzten Erfüllungsgehilfen und Beauftrag-
ten nach den gesetzlichen Bestimmungen.   
  
Die Stadt Singen gewährleistet einen aus-
reichenden Versicherungsschutz für den 
Vorsitzenden des Gutachterausschusses, 
die Gutachter und die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle des gemeinsamen Gutach-
terausschusses für Personen-, Sach- und 
Vermögensschäden im Zusammenhang 
mit deren Tätigkeiten und Handlungen zur 
Erfüllung der übertragenen Aufgaben. 
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§ 10 
Geltungsdauer und Kündigung 
  
Die Vereinbarung endet mit Ablauf des 
31.12.2028. Danach verlängert sie sich fort-
während um weitere 4 Jahre, wenn sie nicht 
spätestens 1 Jahr vor Ablauf der Geltungs-
dauer gekündigt wird. 
  
Die Kündigung erfolgt durch eingeschriebe-
nen Brief. Maßgebend für das Einhalten der 
Kündigungsfrist ist der Eingang des Kündi-
gungsschreibens bei der Geschäftsstelle des 
gemeinsamen Gutachterausschusses. 
  
Wird die Vereinbarung gekündigt, so hat die 
Stadt Singen Anspruch auf Kostenbeteili-
gung für die bis zum Ende der Laufzeit der 
Vereinbarung erbrachten Leistungen. 
  
  
§ 11 
Schriftform,  Ausfertigungen 
  
Änderungen oder Ergänzungen dieser Ver-
einbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der Schriftform. 
  
Von dieser Vereinbarung werden folgende 
Ausfertigungen erstellt: 
zwei für die Stadt Singen (Hohentwiel) 
jeweils zwei für die beteiligten Städte und 
Gemeinden 
eine für das Regierungspräsidium Freiburg 
(Rechtsaufsichtsbehörde)  
  
  
§ 12 
Inkrafttreten 
  
Die Vereinbarung ist mit der rechtsaufsicht-
lichen Genehmigung von den beteiligten 
Städten und Gemeinden unverzüglich öf-
fentlich bekanntzumachen und diese Be-
kanntmachung der Stadt Singen unverzüg-

lich nachzuweisen. Die Vereinbarung wird 
rechtswirksam mit dem Beginn des Monats, 
der auf die letzte öffentliche Bekanntma-
chung folgt. 
  
  
§ 13 
Salvatorische  Klausel 
  
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Ver-
einbarung unwirksam sein oder werden, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Vereinbarung nicht berührt. Die beteilig-
ten Städte und Gemeinden werden in ei-
nem solchen Fall die unwirksamen Bestim-
mungen durch solche ersetzen, die dem 
sachlichen und wirtschaftlichen Inhalt der 
unwirksamen Bestimmungen soweit wie 
möglich entsprechen. Dasselbe gilt, wenn 
sich während der Laufzeit der Vereinbarung 
ergibt, dass die Vereinbarung durch weitere 
Bestimmungen ergänzt werden muss. 

Bericht aus der öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderates 
am 02.12.2019 
 
•	 Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letz-

ten nichtöffentlichen Sitzung 
Dem Ablöseantrag für die Errichtung eines 
Kinderspielplatzes für den Neubau in der 
Bachstraße 2 wurde zugestimmt. Die Ge-
meinde stellt außerdem eine Richtlinie für 
die Ablösung der Pflicht zur Herstellung ei-
nes Kinderspielplatzes auf. 
Die Verwaltung wurde mit dem Erwerb von 
Waldgrundstücken beauftragt. 
 
•	 Flächennutzungsplan 
Am 05.12.2019 findet der nächste Gemein-
same Ausschuss der VVG statt. Dabei wer-
den aktuelle Verfahren der gemeinsamen 
Flächennutzungsplanung behandelt und 
beschlossen. Vorab sind die Beschlüsse in 
den beteiligten Gemeinden zu fassen. Die 
stellvertretende Bauamtsleiterin Frau Mayer 
stellt die Pläne im Einzelnen vor. 
 
•	 12. Änderung Flächennutzungsplan 

2020 der VVG 
(Erweiterung Gewerbeflächen Steißlin-
gen)
- Behandlung der Abwägungsvorschläge 
aus dem Beteiligungsverfahren und Fest-
stellungsbeschluss 
  
Beschluss:
1. Den Abwägungsvorschlägen wird zuge-

stimmt. Die vorgebrachten Anregungen 
werden, soweit sie nicht berücksichtigt 
werden, zurückgewiesen.

2. Die 1 Änderung Flächennutzungsplan 
2020 der VVG wird in der Fassung vom 
11.10.2019 einschließlich Begründung 
und Umweltbericht/Steckbrief be-
schlossen. 

3. Die Stadt Singen wird als erfüllende Ge-
meinde beauftragt, die Öffentlichkeit 
sowie die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange, die Stellung-
nahmen abgegeben haben, von diesem 
Ergebnis unter Angabe von Gründen in 
Kenntnis zu setzen.

4. Die Stadt Singen wird als erfüllende Ge-
meinde beauftragt, das Genehmigungs-
verfahren des FNPs durchzuführen und 
nach dessen Abschluss die Erteilung der 
Genehmigung ortsüblich bekannt zu 
machen.

  
•	 13. Änderung Flächennutzungsplan 

2020 der VVG 
 (Sondergebiet  Solarpark Volkertshau-
sen) 
- Entwurfsbeschluss und Beschluss zur früh-
zeitigen Beteiligung 
  
In Volkertshausen ist eine Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlage nordwestlich der A 98 ge-
plant. Entsprechend des Verfahrens für den 

In den kommenden Tagen feiern in unse-
rer Gemeinde folgende Jubilare Geburts-
tag 
  
Dienstag, 10. Dezember 2019 
Reiner Roth 
80. Geburtstag  
  
Donnerstag, 12. Dezember 2019 
Elisabetha Kuppel 
85. Geburtstag 
  
Marianne Leyk-Reblin 
85. Geburtstag 
  
Wir gratulieren recht herzlich und wünschen 
alles Gute – vor allem Gesundheit! 
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Solarpark in Steißlingen ist auch hierfür ein 
Sondergebiet auszuweisen. Ein Bebauungs-
planverfahren wird derzeit parallel durchge-
führt.  
  
Beschluss:
1. Dem Entwurf der 13. Änderung des Flä-

chennutzungsplan 2020 - Sondergebiet 
Solarpark, Volkertshausen wird in der 
beiliegenden Fassung zugestimmt.

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 (1) BauGB und die 
frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstige Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 (1) BauGB sind durchzu-
führen.

3. Ergibt sich aus den vorhergehenden 
Verfahrensschritten keine Änderung 
des Planungsentwurfs, so ist die öffent-
liche Auslegung gemäß § 3 (2) BauGB in 
Verbindung mit § 4 (2) BauGB durchzu-
führen.

  
•	 Kenntnisnahme der letzten Anpassun-

gen 
Bei Bebauungsplänen, durch welche ein se-
parates Änderungsverfahren des FNPs nicht 
notwendig werden (Bebauungspläne der 
Innenentwicklung), werden die rechtskräfti-
gen Bebauungspläne im FNP im Nachgang 
angepasst.  
Für Steißlingen wurden die Anpassungen 
der Bebauungspläne „Untere Singener Stra-
ße, Erweiterung, 1. Änderung“ und „Fried-
hofstraße“ vorgenommen. Der Gemeinderat 
nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. 
 
•	 Bebauungsplan „Vor Eichen 2“ - Feststel-

lungsbeschluss 
Die frühzeitige Beteiligung fand im Zeit-
raum 07.01.2019 bis zum 08.02.2019 statt. 
Die genannten Bedenken, Anregungen und 
Hinweise beschränkten sich im Wesentli-
chen auf die Themen Verkehr, Naturschutz 
und Forst und wurden mit Beschluss vom 
30.09.2019 abgewogen. Ebenfalls wurde die 
erneute Offenlage des Entwurfs beschlos-
sen. Diese fand nun im Zeitraum 04.10. - 
13.11.2019 statt. Es wurden keine Bedenken 
geäußert. 
  
Ein Mitglied des Gremiums möchte wis-
sen, ob die Maximalhöhe der Gebäude von 
12 Metern in Stein gemeißelt ist oder ob 
es auch möglich wäre, diese bei Bedarf zu 
erhöhen. Frau Mayer vom Bauamt antwor-
tet, dass man sich im Bebauungsplan an 
den festgesetzten Höhen der bestehenden 
Gewerbegebiete orientiert hat und diese 
im Regelfall ausreichend sind. Sollte es im 
begründeten Einzelfall nötig sein, dass ein 
Gebäude höher gebaut wird, ist eine Befrei-
ung nicht ausgeschlossen. Grundsätzlich 
könne die Maximalhöhe im Bebauungsplan 
z.B. auch auf eine Maximalhöhe von 14 m 
festgesetzt werden. Da kein dringender Än-
derungsbedarf besteht, bleibt der aktuelle 
Entwurf mit 12 m Wandhöhe unverändert. 
  
Beschluss:
1. Die Abwägungen zu den im Rahmen 

der Offenlage eingegangenen Stellung-
nahmen seitens der Träger öffentlicher 
Belange und der förmlichen Öffentlich-

keitsbeteiligung werden, wie in der Sit-
zungsvorlage vorgeschlagen, beschlos-
sen.

2. Der Bebauungsplan Gewerbegebiet 
„Vor Eichen 2 “ wird beschlossen.

  
•	 Haushaltsplan 2020 – Überprüfung von 

Steuern, Gebühren und Abgaben   
Die jährliche Überprüfung von Steuern und 
Gebühren stellt die Grundlage für die sich 
anschließende Haushaltsplanung dar. Die 
Beschlussempfehlungen, die bereits im zu-
ständigen Ausschuss debattiert und ausge-
arbeitet wurden, stellt Kämmerer Fix dem 
Gesamtgremium vor. 
  
I Steuern 
  
1. Grund- und Gewerbesteuer 
Die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze 
wurden zum 01.01.2014 auf 320 v. H. bzw. 
340 v. H. angehoben.  
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Grund- und 
Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinde im 
Haushaltsjahr 2020 beizubehalten. 
  
2. Hundesteuer 
Die Hundesteuer wurde zu Beginn des Haus-
haltsjahres 2011 für den Ersthund auf 80,00 
€ angehoben. Für den 2. und jeden weiteren 
Hund wurde sie zum 01.01.2011 auf 160,00 
€ festgesetzt. Aus Sicht der Verwaltung ist 
eine Anpassung derzeit nicht notwendig. 
  
Ein Mitglied des Gremiums möchte wissen, 
ob es Neues zu den kompostierbaren Müll-
beuteln gibt. Bürgermeister Mors ergänzt, 
dass es nicht sicher ist, dass diese kom-
postierbaren Müllbeutel wirklich umwelt-
freundlicher sind. Diese müssten in einer 
Kompostieranlage entsorgt werden, damit 
sie sich dort abbauen können. Sie sind nicht 
dafür gedacht, dass sie in der Natur entsorgt 
werden, da sie sehr lange brauche, bis sie 
sich auflösen. Aus diesem Grund muss erst 
noch geprüft werden, welche Beutel man 
zukünftig verwendet. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Hunde-
steuer im Haushaltsjahr 2020 beizubehalten.  
  

II Gebühren und Abgaben   
Nach eingehender Überprüfung nimmt die 
Verwaltung im Bereich der folgenden Ge-
bühren und Abgaben der Gemeinde Steiß-
lingen aufgrund von Kostenveränderungen 
Stellung.    

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die gebühren-
rechtlichen Ergebnisse für das Haushaltsjahr 
2018 zu beschließen. 
  
Anpassung der Gebühren für das Ge-
schirrmobil   
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Gebühren 
für das Geschirrmobil im Haushaltsjahr 2020 
beizubehalten. 

Anpassung der Musikschulgebühren   
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Musik-
schulgebühren im Haushaltsjahr 2020 bei-
zubehalten. 
  
Anpassung der Hallengebühren für Ein-
zelveranstaltungen   
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Hallenge-
bühren und die Gebühren für die Torkel im 
Haushaltsjahr 2020 beizubehalten. 
  
Anpassung der Freibad Benutzungsge-
bühren   
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Freibad-
gebühren im Haushaltsjahr 2020 beizube-
halten. 
  
Anpassung der Schlachthausgebühren   
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Schlacht-
hausgebühren für das Jahr 2020 beizube-
halten. 
  
Anpassung der Friedhofgebühren 
Die bereits bestehenden Grabarten wurden 
zuletzt 2015 neu kalkuliert und beschlossen.  
Im Rahmen der jährlichen Überprüfung der 
Gebühren wurden nun alle Grabarten neu 
kalkuliert werden. 
Die angedachten Änderungen beruhen un-
ter anderem auf der zunehmenden Verän-
derung der gewählten Bestattungsformen, 
der steigenden Kosten für die Unterhaltung 
des Friedhofes sowie in Bezug auf die Kosten 
zum Ausheben der Grabstellen. Um größere 
Schwankungen im Bestattungsbereich zu 
vermeiden, hat die Verwaltung vorgeschla-
gen, zunächst einen Mittelwert aus den Ge-
bühren bis 2019 und den neue ermittelten 
Werten zu erheben (Spalte 3 – Mittelwert). 
Zudem schlägt die Verwaltung vor, im Jahr 
2020 die Gebühren nochmals zu überprü-
fen und ggf. den zweiten Anpassungsschritt 
vorzunehmen.  
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat 
sich in seiner Sitzung vom 11.11.2019 mit 
der Empfehlung der Verwaltung befasst. In 
einigen Punkten wurde eine Abänderung 
empfohlen und in der hier vorgestellten 
Gebührentabelle (siehe Amtl. Bekanntma-
chung in diesem Amtsblatt) eingearbeitet.  
  
Beschluss:
1. Der Gemeinderat beschließt, die Fried-

hofgebühren entsprechend dem Vor-
schlag der Kalkulation anzupassen.

2. Die Friedhofsatzung wird entsprechend 
dem Empfehlungsbeschluss des Ver-
waltungs- und Finanzausschusses auf 
der Basis des beiliegenden Entwurfs 
geändert.

   
Anpassung der Meldeauskunftsgebüh-
ren   
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Meldeaus-
kunftsgebühren für das Haushaltsjahr 2020 
auf 10 € für einfache Meldeauskünfte und 15 
€ für erweitere Meldeauskünfte anzuheben. 
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Verrechnung von Unter und Überdeckun-
gen - Generalbeschluss 
Die Verwaltung schlägt vor, dass Unter- und 
Überdeckungen generell miteinander ver-
rechnet werden dürfen. Grund hierfür ist 
eine bessere Überschaubarkeit in der Bilanz 
und den Gebührenkalkulationen. Für die Er-
stellung der Eröffnungsbilanz wird diese Ge-
neralregelung rückwirkend zum 31.12.2018 
empfohlen.  
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Unter- und 
Überdeckungen der Vorjahre rückwirkend 
zum 31.12.2018 und der folgenden Jahre zu 
verrechnen. 
  
Erhöhung Mieten Orsinger Straße 
Die Verwaltung schlägt vor, dass die Mieten 
für die Orsinger Str. 1 angepasst werden. Die 
Mieten wurden zuletzt 2008, 2013 und 2017 
erhöht.  
Die momentanen Kaltmieten von 3,73 €/ m² 
sind angesichts der steigenden Kosten für die 
Instandhaltung und die Personalkosten nicht 
mehr vertretbar.  
  
Ein Mitglied des Gremiums fragt, wieso bei 
einer Vermietung Personalkosten entstehen. 
Herr Fix antwortet, dass es sich hierbei um das 
Personal handelt, dass die Mietwohnungen 
verwaltet; also um Mitarbeiter des Rathauses. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums möch-
te wissen, ob es sich bei den 4,10€ um eine 
10%-Erhöhung handelt und nicht um 15%. 
Herr Fix bejaht dies. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die Mieten ab 
dem 01.01.2020 auf 4,10 € / m² zu erhöhen.  
 
•	 Erhöhung der Präsenzzeiten des Gemein-

devollzugsdienstes
 
Mit Beschluss vom 12.09.2016 entschied 
sich der Gemeinderat für die Einführung ei-
nes Gemeindevollzugsdienstes. In der am 
01.03.2017 erlassenen Dienstanweisung 
wurden grundsätzliche Zuständigkeiten des 
Gemeindevollzugsdienstes festgelegt. Dazu 
gehören neben der Parkraumüberwachung 
zum Beispiel auch die Unterstützung von 
Verkehrs regelungsmaßnahmen bei größe-
ren Veranstaltungen wie dem Musiksommer, 
dem Klemenzenfest oder den Gartentagen. 
Hinzu kommt die Überwachung von Spiel-
automaten, die gastronomische Betriebe in 
der Gemeinde aufgestellt haben, oder die Be-
schlagnahmung; beispielsweise von Kampf-
hunden. Zu den Aufgaben zählen außerdem 
die Untersuchung von wildem Ablagern von 
Abfällen, der Schutz von öffentlichen Grünan-
lagen oder auch die Überwachung der Stege 
am Steißlinger See, um zu verhindern, dass 
Badegäste von dort aus unerlaubt Schwim-
men gehen. 
  
Aktuell beträgt der Beschäftigungsumfang 
der Stelle des Gemeindevollzugsdienstes 
15%. Dies entspricht 6 Stunden pro Woche. 
Eine dieser Wochenstunden wird für die 
Sprechstunde am Montagnachmittag von 
16.00 bis 17.00 Uhr benötigt.   

Durch zunehmende Aufgaben, die in letzter 
Vergangenheit hinzukamen ist es Herrn Höl-
scher nicht mehr möglich, diesen allen ge-
recht zu werden. Hierzu gehören zum Beispiel 
Projekte zur Verkehrssicherheit in der Orts-
mitte. Des Weiteren kam der Wunsch aus dem 
Gremium, dass der Parkraum auch besonders 
am Abend regelmäßiger überwacht werden 
soll. Deshalb soll Herrn Hölschers Präsenzzeit 
im Ort erhöht werden. 
  
Eine Erhöhung der Arbeitszeit ist speziell für 
die Bewältigung zunehmender Aufgaben ge-
dacht, wie sie in der Dienstanweisung für den 
Gemeindevollzugsdienst genannt sind. 
Aus Sicht der Verwaltung sollte außerdem 
eine zweite Sprechstunde, idealerweise am 
Mittwochnachmittag, eingeführt werden.  
  
Ein Mitglied des Gremiums merkt an, dass 
es die Aufstockung sehr begrüßt. Dies sorgt 
für die Disziplinierung im ruhenden Verkehr 
und stärkt das Sicherheitsgefühl. Neben dem 
Steißlinger See sollte auch rund um die Schu-
le und Kirche in Zusammenarbeit mit der Poli-
zei öfter kontrolliert werden. Außerdem sollte 
der See auch am Samstag und Sonntag und 
nicht nur unter der Woche kontrolliert wer-
den; eventuell auch hier in Zusammenarbeit 
mit der Polizei. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums möchte 
wissen, wer die Spielautomaten genehmigt, 
die der Gemeindevollzugsdienst dann kon-
trollieren soll. Herr Schmeh antwortet, dass 
das Landratsamt diese genehmigt, die Ge-
meinde aber für die Überprüfung zuständig 
ist. Das Mitglied fragt weiter, wie es um die 
Kampfhunde in der Gemeinde steht und ob 
diese bei der Gemeinde gemeldet werden. 
Herr Schmeh antwortet, dass Kampfhunde 
wie jeder andere Hund beim Fachbereich 
2 angemeldet werden müssen. Dabei wird 
auch die Rasse angegeben. Sollte es sich 
hierbei dann um eine in Baden-Württemberg 
als Kampfhund eingestufte Rasse handeln, 
fordert das Ordnungsamt die Vorlage eines 
Wesenstests. 
  
Ein weiteres Mitglied des Gremiums fragt, 
ob Herr Hölscher die zusätzlichen 25% Stel-
lenumfang übernehmen wird. Herr Schmeh 
bejaht dies. Er weist außerdem auf die aktu-
elle Aktion des Gemeindevollzugsdienstes 
hin, bei der Richtig-Parker eine Belohnung 
in Form eines Dankschreibens mit Gummi-
bärchen erhalten und Falsch-Parker lediglich 
einen Hinweis mit der Aufforderung, ihr fal-
sches Handeln doch bitte zu überdenken. 
  
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt der Erhöhung des 
Beschäftigungsumfangs des Gemeindevoll-
zugsdienstes auf 40% zum 01.03.2020 zu. 
 
•	 Bekanntgaben
 
Die beiden Steißlinger Buslinien bleiben nach 
Angaben von Herrn Schmeh für Dezember in 
vollem Umfang trotz des Busfahrer-Mangels 
beim Verkehrsbetrieb vollständig bestehen. 
Wie bereits im Gremium berichtet, wird es ab 
Januar dann zwei neue Busbetreiber geben, 
welche die neuen Buslinien bedienen wer-

den. Die neueste Änderung hat ergeben, dass 
der Bus von uns nach Radolzell zu bestimm-
ten Zeiten auch über Böhrigen zum Indust-
riegebiet von Steißlingen fahren wird. Dies ist 
besonders für die Gewerbebetriebe im Indus-
triegebiet von Vorteil, da viele Arbeitnehmer 
nun von dieser Verbindung profitieren. 
  
Ein Mitglied des Gremiums möchte wissen, 
ob es Neues zu der Bezeichnung der Buslinien 
gibt. Herr Schmeh antwortet, dass er bereits 
angeregt hat, die Busse unterschiedlich zu 
kennzeichnen, je nachdem ob sie die große 
Ortsschleife durch Steißlingen fahren oder 
nicht. Bisher hat er keine Rückmeldung er-
halten, ob die Anregung umgesetzt wird. Der 
Vorschlag war, die Busse mit der Ortsschleife 
„Steißlingen XL“ zu benennen, damit von au-
ßen klar erkennbar ist, dass diese z. B. auch 
das Helianthum anfahren.  
    
 

Der neue Regionalbusverkehr 
im Landkreis Konstanz  
ab dem 01.01.2020 
  
Der Landkreis Konstanz weitet das Busange-
bot im Kreisgebiet aus. Hierzu wurden die 
Regionalbusverkehre ausgeschrieben und 
mit folgenden Zielen neu vergeben: 
 
•	 Ein in der Fläche für alle Bürger des Land-

kreises einheitliches Angebot
•	 Mindestens ein 1-Stunden-Takt von   

Montag bis Freitag tagsüber (Hauptorte)
•	 Dieses Angebot nicht nur an Schul-   

sondern auch an Ferientagen
•	 Mindestens ein 2-Stunden-Takt am   

Wochenende
•	 Einrichtung/Ausweitung von Abend- und 

Spätkursen 
  
In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht, 
in welche neue Linien die bisherigen Li-
nien, die für Steißlingen bedeutend sind, 
übergegangen sind zusammen mit einer 
Darstellung der wesentlichen Änderungen. 
Die neuen Busfahrpläne der drei Buslinien, 
die unsere Gemeinde durch den ÖPNV er-
schließen, finden Sie auf unserer Homepage 
unter www.steisslingen.de  sowie auf der 
Homepage des VHB unter www.vhb-info.
de/fahrplaene/. Die gedruckten Pläne kön-
nen Sie in Kürze beim Bürgerservice erhal-
ten. Sobald diese bei uns eingetroffen sind, 
werden wir Sie über das Gemeinde Aktuell 
darüber informieren.     
  
Linie 7363 wird zur neuen Linie 401: 
Singen – Steißlingen – Orsingen-Nenzin-
gen (-Wahlwies)   
Berufspendler und Schüler sollten sich bitte 
über veränderte Fahrtzeiten informieren.  
Neu ist die Anbindung des Industriegebiets 
Steißlingen mit der neuen Haltestelle Zep-
pelinstraße Höhe Berolino. Eine Anbindung 
von und zur Linie 400 (bisher 7364) wird 
es in Orsingen (Haltestelle Torkelplatz bzw. 



Seite 10  Donnerstag, 05. Dezember 2019

Rathaus) mit Anschluss nach Nenzingen und 
Stockach geben (was auch für die Schüler-
beförderung Steißlingen – Stockach relevant 
ist). Neu ist auch der Schnellbus Singen – Or-
singen-Nenzingen: Es gibt 6 Verbindungen 
von Singen nach Orsingen-Nenzingen und 7 
Verbindungen in der Gegenrichtung. Bei den 
Schnellbus-Fahrten werden weniger Halte-
stellen in Steißlingen bedient! Beim Schnell-
bus entfällt die Ortsschleife. Dafür wird eine 
neue Bushaltestelle in der Orsinger Straße 
auf Höhe der Hausnummer 1, den sogenann-
ten „Lehrerwohnungen“ eingerichtet. Bitte 
schauen Sie sich den Busfahrplan deshalb 
genau zuvor an oder fragen Sie den Busfahrer 
vor Fahrtantritt. 
  
An Werktagen wurde das Verkehrsangebot 
erweitert. Die erste Fahrt Singen – Steißlingen 
war bisher ab 6:10 Uhr, neu ab 5:11 Uhr. Steiß-
lingen – Singen startete bisher ab 5:22 Uhr, 
neu ab 4:30 Uhr. Es wird Verbindungen am 
Abend bis 0:00 Uhr in Richtung Steißlingen 
und bis 0:30 Uhr in Richtung Singen geben, 
wobei die Bedarfsverkehrs- bzw. Rufbus-Fahr-
ten erst ab 21:35 Uhr starten, davor sind die 
Fahrten fest als Linienverkehr (bisher ab 20:05 
Uhr als AST). Mit dieser Umstellung wird der 
lange gehegte Wunsch unserer Gemeinde 
umgesetzt, die Früh- und Spätschichten in 
den Firmen besser bedienen zu können. 
Die Schülerbeförderung zur freien Waldorf-
schule Wahlwies wurde verbessert. Es gibt 
nun eine Anbindung zum Unterrichtsbeginn 
sowie 4 Rückfahrverbindungen zu den Unter-
richtsenden ab 13:20 Uhr. Das Fahrplanange-
bot für Ferientage entspricht im Wesentlichen 
dem Angebot für Schultage, lediglich die spe-
ziellen Schülerfahrten entfallen. 
  
An Samstagen wurde das Fahrplanangebot 
von 14 bzw. 15 auf 17 Fahrten pro Tag aus-
geweitet. Bisher fand eine Anbindung von 
Wiechs und Schoren nur in den Abendstun-
den statt, neu ist eine ganztägige Anbindung 
(Ausnahme ist die erste Fahrt um 6:35 Uhr 
bzw. um 6:49 Uhr). Bedarfsverkehr wird erst 
ab 22:35 Uhr ab Singen, ab 23:21 Uhr ab Steiß-
lingen/Schoren eingesetzt, davor verkehren 
Busse. 
  
An Sonn- und Feiertagen wurde das Fahr-
planangebots von 13 bzw. 14 auf 16 Bedarfs-
verkehrsfahrten pro Tag ausgeweitet. Die 
Teilorte Wiechs mit Schoren sind nun auch 
angebunden. Bisher gab es diese Anbindung 
nicht. 
  
Linie 7364 wird zur neuen Linie 400: 
Singen – Volkertshausen – Eigeltingen – 
Orsingen-Nenzingen – Stockach   
Berufspendler und Schüler sollten sich bitte 
über veränderte Fahrtzeiten informieren. Ver-
besserungen gibt es bei der Schülerbeförde-
rung:
•	 Zum Schulzentrum Engen durch Schaffen 

einer direkten Verbindung zum Unter-
richtsbeginn / zur 1. Stunde von Singen, 
Friedingen über Beuren, Volkertshausen, 
Aach.

•	 Zur Gemeinschaftsschule Steißlingen 
durch Schaffen einer zusätzlichen Verbin-
dung von Steißlingen nach Singen um 
12:35 Uhr.

•	 Zur Gemeinschaftsschule Eigeltingen 
durch Schaffen einer direkten Verbindung 
von Stockach Schulzentrum über Wahlwies 
und Orsingen nach Eigeltingen zur 1. Un-
terrichtsstunde.  

•	 Zu den Schulen in Stockach durch häufige-
re Bedienung der Haltestellen Grundschu-
len und Schulzentrum. 

  
Zusätzlich wird an Werktagen das Fahrplan-
angebot morgens erweitert. Die erste Fahrt 
ab Singen war bisher um 5:33 Uhr, neu wird 
diese um 4:00 Uhr sein. Ab Stockach war diese 
bisher um 5:53 Uhr, neu wird diese um 5:00 
Uhr sein. Auch abends wird das Fahrplanan-
gebot ausgeweitet. Die letzte Fahrt ab Singen 
war bisher um 22:10 Uhr, neu ist diese um 
0:00 Uhr (teilweise als Bedarfsverkehr bzw. 
Rufbus); ab Stockach bisher 20:59 Uhr, neu 
0:45 Uhr (teilweise als Bedarfsverkehr bzw. 
Rufbus). 
  
Das Fahrplanangebot für Ferientage ent-
spricht im Wesentlichen dem Angebot für 
Schultage, lediglich die speziellen Schüler-
fahrten entfallen. An Samstagen gab es bis-
her Fahrten zwischen Singen und Stockach 
nur zwischen 6:00 Uhr und 20:00 Uhr, danach 
nur zwischen Singen und Eigeltingen. Neu ist 
die Ausweitung des Fahrplanangebots: künf-
tig verkehren alle Fahrten zwischen Singen 
und Stockach. Der Betriebsstart am Morgen 
wird früher sein. Die letzte Fahrt ab Singen ist 
um 23:59 Uhr, ab Stockach um 23:13 Uhr. 
  
An Sonn- und Feiertagen gab es bisher Fahr-
ten zwischen Singen und Stockach nur mit 
Umstieg in Eigeltingen. Neu ist die Auswei-
tung des Fahrplanangebots: Künftig verkeh-
ren alle Fahrten durchgehend zwischen Sin-
gen und Stockach. Bisher waren es Richtung 
Stockach 9, Richtung Singen 7 Fahrten. Neu 
sind es jeweils 15 Fahrten im Zeitfenster zwi-
schen 7:20 Uhr und 23:13 Uhr.    
  
Linie 7374 wird zur neuen Linie 202: 
Radolfzell – Steißlingen   
An Werktagen wurden die Abfahrtzeiten an-
gepasst, um die Umsteigezeiten auf den Zug 
in Radolfzell zu verbessern (verkürzen). Pend-
ler sollten Ihre Abfahrtszeiten prüfen (z.B. 
fahren die ersten Busse ab Radolfzell künftig 
um 05:40 und 06:40 Uhr, sowie ab Steißlin-
gen um 05:45 mit Anschluss an den Seehas 
in Richtung Konstanz ab Radolfzell um 06:10 
Uhr und 06:02 Uhr. Das Verkehrsangebot wur-
de ausgeweitet: Stundentakt von 05:40 bis 
24:00 Uhr, ab 20:00 Uhr als Bedarfsverkehr. 
Es gibt neue zusätzliche Kurse als ½-Stun-
den-Takt-Verdichter täglich: ab Radolfzell 
um 17:48 und 18:48 Uhr, ab Steißlingen um 
18:10 und 19:10 Uhr, sowie an Schultagen ab 
Radolfzell um 15:48 und 16:48 Uhr, ab Steiß-
lingen um 16:10 und 17:10 Uhr. Es gibt ein 
zusätzliches Abendangebot als Bedarfsver-
kehr ab Radolfzell um 21:18 und 23:18 Uhr, 
ab Steißlingen um 21:50, 22:45 und 00:10 Uhr. 
  
An Samstagen wird der bisherige 2-Stun-
den-Takt von 07:00 bis 20:00 Uhr ausgewei-
tet zum 1-Stunden-Takt von 07:00 bis 21:00 
Uhr und es wird neue zusätzliche Kurse am 
Abend ab Radolfzell um 22:25, 23:51 (Bedarfs-
verkehr) und 00:51 (Bedarfsverkehr) Uhr ab 

Steißlingen um 22:42, 00:10 (Bedarfsverkehr) 
und 01:20 (Bedarfsverkehr) Uhr geben. 
  
An Sonn- und Feiertagen wird der bisherige 
2-Stunden-Takt von 07:00 bis 20:00 Uhr aus-
geweitet zum 1-Stunden-Takt von 07:00 bis 
21:00 Uhr und es wird neue zusätzliche Kurse 
am Abend geben. Alle Kurse am Sonntag wer-
den als Bedarfsverkehr angeboten! Es gibt zu-
sätzliche Abendkurse ab Radolfzell um 22:26 
und 23:51 Uhr und ab Steißlingen um 22:45 
und 00:10 Uhr. 
  
„3 Bedienformen – 3 Unternehmen – 
3 Telefonnummern“:  
Neben dem klassischen Linienverkehr wird 
es erstmals auch Rufbusse im LKR Konstanz 
geben. Die 2 mit diesem Verkehr beauftra-
gen Unternehmen haben hierfür jeweils eine 
eigene Telefonnummer. Ein drittes Unterneh-
men ist mit den Bedarfsverkehren (bisher 
„AST“) beauftragt, wofür dieses Unternehmen 
1 eigene Telefonnummer hat. Linienverkehr, 
Rufbus und Bedarfsverkehr sind in einem 
Fahrplan zusammengefasst, es muss aber je 
nach Bedienform eine andere Telefonnum-
mer verwendet werden! Die Rufnummern 
werden noch im Amtsblatt bekannt gegeben.   
Der Landkreis Konstanz ist zwar ab 01.01.2020 
der Auftraggeber und Besteller der Regio-
nalbusverkehre – diese sind aber wie bis-
her Bestandteil des ÖPNV-Angebots des 
Tarifverbunds VHB (Verkehrsunternehmen 
Hegau-Bodensee Verbund GmbH). Entspre-
chend gelten im Regionalbus auch weiterhin 
die VHB-Tarife. Die Fahrkarten des VHB blei-
ben also uneingeschränkt gültig – Sie müssen 
nichts unternehmen und können diese wie 
bisher verwenden! Weitergehende Informati-
onen über die VHB-Tarife erhalten Sie unter: 
www.vhb-info.de/fahrkarten/ 
  
Aufgrund der Zugehörigkeit zum VHB sind 
die Fahrpläne immer aktuell auf der Home-
page des VHB abrufbar. Sie sind nicht zusätz-
lich auf der Homepage des Landkreises ein-
gestellt: www.vhb-info.de/fahrplaene/ 
  
Über die Mail-Adresse regionalbus-kons-
tanz@LRAKN.de können Fragen, Anregun-
gen und Beschwerden per Mail und während 
der Kontaktzeiten (Montag bis Freitag von 
08:00 – 12:00 sowie Montag bis Donnerstag 
von 14:00 – 16:00 Uhr) auch telefonisch unter 
der Nummer 07531/800-1-800  beim Bereich 
Regionalbus des Landratsamtes Konstanz 
platziert werden.   
  
Aktueller Hinweis:  
Die Umbauarbeiten am Busbahnhof beim 
Bahnhof Singen dauern noch bis voraussicht-
lich Oktober 2020. Es sind weiterhin „Um-
leitungsfahrpläne“ unter Einbeziehung der 
Ersatzhaltestelle bei der Maggi erforderlich. 
Diese weichen von den im Fahrplanbuch ver-
öffentlichten Fahrplänen ab. 
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Räum – und Streupflicht im 
Winter 
  
Hiermit informieren wir Sie über den Räum- 
und Streudienst der Gemeinde und weisen 
auch auf die Verpflichtung der Straßenanlie-
ger zum Schneeräumen und Bestreuen der 
Gehwege hin. 
 
•	 Räumung durch die Gemeinde 
Die Schneeräumung erfolgt nach einem 
genau festgelegten Plan. Jedes Fahrzeug 
hat eine genau vorgeschriebene Fahrstre-
cke, die sich an der Wichtigkeit der Straßen 
orientiert. Hierbei haben Straßen für den 
Busverkehr, Straßenkreuzungen und die 
Hauptverbindungs straßen im Ort Vorrang 
vor den Straßen in Wohngebieten. Beson-
dere Priorität genießen auch Straßen, die 
Steigungen oder gefährliche Kreuzungen 
aufweisen. 
 
•	 Vorsichtiges und rücksichtsvolles Fahr-

verhalten ist geboten 
Sie sind als Fahrzeugführer gefordert, bei 
winterlichen Straßenverhältnissen durch 
vorsichtiges und rücksichtsvolles Fahrver-
halten selbst zu einem reibungslosen und 
möglichst unfallfreien Verkehrsablauf bei-
zutragen und Ihre Geschwindigkeit den 
Straßenverhältnissen anzupassen. Zudem 
möchten wir Sie als Autofahrer darauf auf-
merksam machen, darauf zu achten, wie 
und wo Sie Ihr Fahrzeug parken, damit der 
Schneepflug auch durch die Straße kommt. 
 
•	 Zur Verpflichtung der Anlieger 
Nach unserer Satzung sind Sie verpflichtet, 
die Gehwege in einer Breite von 1,50 m zu 
räumen bzw. bei Schnee- und Eisglätte zu 
bestreuen. Falls Gehwege nicht vorhanden 
sind, gelten als Gehweg die seitlichen Flä-
chen am Rande einer Fahrbahn in einer Brei-
te von 1,50 m. Die Gehwege müssen mon-
tags - freitags bis 7.00 Uhr, samstags bis 
8.00 Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 
9.00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn 
nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt oder 
Schnee- bzw. Eisglätte auftritt, ist unverzüg-
lich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen 
und zu streuen. Bei Eckgrundstücken gilt die 
Räum- und Streupflicht an beiden Straßen. 
Öffentliche Treppenanlagen und Verbin-
dungswege sind Gehwege und von den An-
grenzern zu räumen bzw. zu streuen. 
  
Sehr wichtig ist, dass nicht nur die Gehwege 
frei geräumt sind, sondern ebenso Zugänge 
zur Straße, insbesondere an Fußgängerü-
berwegen, Straßenkreuzungen oder Bus-
haltestellen geschaffen werden, um auch 
Menschen, die nicht gut zu Fuß sind, trotz 
Schnee ein gefahrenfreies Durchkommen 
zu ermöglichen. Werden Gehwege durch 
eine Straßeneinmündung unterbrochen, 
muss auch dieser Straßenabschnitt für Fuß-
gänger durchgängig sein.    
Die Pflicht endet um 20.00 Uhr. 
  
Bitte häufen Sie den geräumten Schnee und 
das aufgetaute Eis an den Rand des Gehwe-
ges bzw., wenn kein Gehweg vorhanden 
ist, an den Fahrbahnrand. Werfen Sie den 

Schnee auf keinen Fall in die Fahrbahn, denn 
sobald das Räumfahrzeug durchgefahren 
ist, würde dieser wieder vor Ihrer Haustüre 
liegen. Beachten Sie auch, dass es sich bei 
unseren Räumfahrzeugen oft nicht vermei-
den lässt, dass die eben von Ihnen geräum-
te Grundstücksausfahrt beim Räumen der 
Straße wieder teilweise zugeschoben wird. 
  
Bei Tauwetter ist dafür zu sorgen, dass die 
Straßenrinnen und –einläufe frei sind, damit 
das Schmelzwasser abziehen kann. 
  
Zudem haben Sie dafür zu sorgen, dass das 
Lichtraumprofil entlang von öffentlichen 
Straßen und Wegen eingehalten wird. D. 
h. Äste dürfen auch mit Schneelast nicht 
in den Verkehrsraum hineinragen. Der Ver-
kehrsraum ist bei Straßen 4,50 m und bei 
Geh- und Radwegen 2,30 m bzw. 2,50 m. 
 
•	 Streusplittbehälter 
Um Sie bei der Einhaltung der Streupflicht zu 
unterstützen, stellen wir nächste Woche in-
nerhalb der Gemeinde ca. 60 Streusplittbe-
hälter auf, aus denen Sie den Splitt in Haus-
haltsmengen entnehmen können. Wenn Sie 
Streusplitt bei Glätte auf Ihrem Gehweg ver-
wendet haben, können Sie diesen nach dem 
nächsten Tauwetter wieder zusammenkeh-
ren und so erneut verwenden. Ein weiterer 
Kiesbehälter  steht im Wertstoffhof und 
man kann sich dort während der Öffnungs-
zeiten ebenfalls bedienen.  
 
 

Notstromaggregat für Bauhof 
und Feuerwehr 
  

Am 28.11.2019 konnten Bauhofleiter Schärli 
und Feuerwehrkommandant Maier mit ei-
ner kleinen Abordnung das neue Notstrom-
aggregat bei der Fa. Endress in Bempflingen 
abholen. Nach einer Betriebsführung wurde 
die Abordnung in die Handhabung dieses 
nach DIN – Normen für Feuerwehren und 
Katastrophenschutz hergestellten Stromag-
gregates eingewiesen. Das Notstromaggre-
gat hat eine Leistung von 60 kVA und einen 
bis auf ca. 5 m Höhe ausfahrbaren, fest ange-
bauten Lichtmast. Die Anschaffung dieses 
neuen Aggregates wurde notwendig, da mit 
dem vorhandenen, 48 Jahre alten, 60 kVA 
Notstromaggregat keine Gebäude mit mo-
derner Elektronik versorgt werden können. 
  
Mit diesem neuen Notstromaggregat kann 
in unserem Feuerwehrgerätehaus bei einem 
längeren, katastrophenartigen Stromausfall 
die Stromversorgung hergestellt werden, 

um in dieser Situation auch als Anlaufstel-
le für die Bevölkerung zu dienen. Das alte 
Notstromaggregat wird außerdem für die 
Sicherstellung der Wasserversorgung benö-
tigt. 
  
Der überwiegende Einsatz wird aber sicher 
mit dem Bauhof erfolgen, da immer wieder 
Rohrbrüche und Kabelschäden auch nachts 
auftreten, wo die Ausleuchtung der Schad-
stellen mit dem Lichtmast große Vorteile 
bringt. 
 
  

Bekanntmachung der  
Tierseuchenkasse (TSK)  
Baden-Württemberg  
  
Meldestichtag  zur Veranlagung zum 
Tierseuchenkassenbeitrag 2020 ist der 
01.01.2020. Die Meldebögen werden Mit-
te Dezember 2019 versandt. Sollten Sie bis 
zum 01.01.2020 keinen Meldebogen erhal-
ten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht 
zur Meldung begründet sich auf § 31 des 
Gesetzes zur Ausführung des Tiergesund-
heitsgesetzes in Verbindung mit der Bei-
tragssatzung. 
  
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften) sind zum 1. Febru-
ar 2020 meldepflichtig. Die uns bekannten 
Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwer-
tungsgenossenschaften erhalten Mitte Ja-
nuar 2020 einen Meldebogen. 
  
Meldepflichtige Tiere sind: 
Pferde  
Schweine 
Schafe 
Bienenvölker  (sofern nicht über einen Lan-
desverband gemeldet) 
Hühner 
Truthühner/Puten  
  
Nicht zu melden sind: Rinder einschließ-
lich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel.  
Die Daten werden aus der HIT Datenbank 
(Herkunfts- und Informationssystem für Tie-
re) herangezogen. 
  
Nicht meldepflichtig sind u.a.Gefangen-
gehaltene Wildtiere (z.B. Damwild, Wild-
schweine), Esel, Ziegen,  Gänse und Enten 
  
Werden bis zu 49 Hühner und/oder Truthüh-
ner und keine anderen meldepflichtigen 
Tiere (s.o.) gehalten, entfällt die Melde- und 
Beitragspflicht für die Hühner und /oder 
Truthühner. 
  
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die 
Tiere in einem landwirtschaftlichen Betrieb 
stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu mel-
den ist immer der gemeinsam gehaltene 
Gesamttierbestand je Standort. Unabhängig 
von der Meldepflicht an die Tierseuchenkas-
se muss die Tierhaltung bei dem für Sie zu-
ständigen Veterinäramt gemeldet werden. 
  
Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, 
unabhängig von der Stichtagsmeldung 
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an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2020 an HIT zu melden. 
Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtagsmeldung an 
HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und nähere Informa-
tionen erhalten Sie über das Informationsblatt welches mit dem 
Meldebogen verschickt wird. Das Informationsblatt finden Sie 
auch auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 
  
Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. 
Die Völkermeldungen der Imker an ihren örtlichen Imkerverein wer-
den von diesem an einen der beiden Landesverbände weiter gemel-
det. Ist ein Imker nicht organisiert oder in einem Verein, der keinem 
der beiden Landesverbände angeschlossen ist, müssen die Völker 
bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden.  
  
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Mel-
de- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse sowie 
über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als 
gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand 
der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen. 
  
Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 710, E-Mail: bei-
trag@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-bw.de 
 
 

 
 

Sperrmüllbörse – kostenlos abzugeben 

Christbaumständer 
Schwerer Christbaumständer mit Wassertank sowie eine AEG-Bohr-
maschine mit Kabel 
07738 / 9382995 
  
  
Werkzeug 
Diverses Werkzeug, u. a. zusammenklappbare Werkbank, Ständer-
bohrmaschine etc. 
07738 / 922690 

An Weihnachten den Sommer  
verschenken 
  
Vom 23. April bis 18. Oktober findet in Überlingen 
die erste Landesgartenschau am Bodensee statt. 

Sie können jetzt schon zu Weihnachten den Sommer verschenken: 
Mit einer Dauerkarte für die Landesgartenschau Überlingen 2020.  
    
Damit verschenken Sie: 
• Vorfreude auf 179 Tage Gartenfest 
• Rund 3000 Veranstaltungen, die im Ticketpreis inbegriffen sind 
• Alle 14 Tage eine neue Floristikschau 
• Wechselnde Blütenpracht im Wandel der Jahreszeiten 
• Und ein Gutscheinheft im Wert von rund 100 Euro 
  
Übrigens: Nur noch in geringer Auflage sind die limitierten Fünf-
er-Blocks mit fünf preisreduzierten Einzeltickets erhältlich (je Ticket 
15 statt 18 Euro). Der vergünstigte Vorverkauf der Fünfer-Blocks en-
det wie der vergünstigte Vorverkauf der Dauerkarte am 12. Januar 
2020. Ab dem 02. Dezember 2019 sind auch Tagestickets zum regu-
lären Preis erhältlich (z.B. Erwachsene 18 Euro). 

Die Karten erhalten Sie in der Tourist Info im Rathaus.  
  

 

Nächste Energieberatung

VORSCHAU: Nächste Energieberatung am Mittwoch, 11.12.19 
im Rathaus Steißlingen - Jetzt anmelden 

Die Beratung findet von 16:00 – 18:00 Uhr im Rathaus statt. Um die 
Terminwünsche vorbereiten zu können, ist eine Anmeldung not-
wendig bei der Energieagentur, Kreis Konstanz: 07732/939-1234 
von 8:30 bis 11:30 Uhr.  
  
  

DRK OV Steißlingen-Orsingen

Weihnachtspaket-Aktion 
Seit 25 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen dem Jugend-
rotkreuz des Kreisverbands Konstanz und dem Ungarischen Roten 
Kreuz des 8. Stadtbezirks in Budapest. Hier ist der Armutsanteil bei 
Kindern und älteren Menschen besonders hoch. Um diesen an Weih-
nachten eine Freude zu bereiten, packt unser Jugendrotkreuz jedes 
Jahr Pakete, die vor Ort verteilt werden. 

Dafür benötigen wir:
•	 gut erhaltene Kleidung (sowohl für Babys/Kinder als auch Erwach-

sene)
•	 Hilfsmittel z.B. Gehilfen, Rollatoren o.ä.
•	 Kuscheltiere
•	 Kinderspielzeug
•	 Süßigkeiten
•	 länger haltbare Grundnahrungsmittel wie Nudeln, Reis oder Kon-

serven (keine Tetrapaks oder Glasbehälter)
 
Wenn auch Sie oder Ihre Kinder einige der o.g. Sachen abgeben 
möchten, um anderen an Weihnachten Freude zu bereiten, können 
Sie diese gerne am Freitag, den 06. Dezember von 17:00 Uhr bis 
19:00 Uhr  im Gruppenraum im Orsinger Rathaus oder in Steißlin-
gen im Feuerwehrhaus abgeben. Gerne nehmen wir auch fertig 
gepackte Päckchen entgegen. Falls der Inhalt speziell auf einen Jun-
gen oder ein Mädchen zugeschnitten ist, bitte gut sichtbar auf dem 
Päckchen vermerken (z.B. Junge 6 Jahre). 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an diesem Tag vorbeizuschauen, 
rufen Sie uns einfach an: Tel. 0159 05253978. 
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  .   
Obwohl der Weihnachtsverkauf vorbei ist, 
bieten wir weiterhin sehr viele reduzierte 
Waren  an, geeignet auch als Weihnachts-
geschenke! Wir haben bis einschließlich 19. 
Dezember für Sie, ja alle Menschen, geöff-
net. Sie finden uns in Steißlingen  in der Ra-
dolfzellerstr. 3  (Seniorenwohnanlage) im 
Untergeschoß und wir freuen uns immer auf 
Ihren Besuch, egal ob als Kleider-Spender 
oder als Käufer! 

Erste Hilfe – Grundkurs 

Am 14. Dezember 2019 im Feuerwehrge-
rätehaus - Singener Str. 37 
In diesem Kurs lernen Sie, Notfallsituationen 
zu erkennen, die Gefahren einzuschätzen 
und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. 
Themen sind u.a. Bewußtseins-, Atem- und 
Kreislaufstörungen, Herz-Lungen-Wieder-
belebung, Umgang mit dem Defibrillator, 
Wunden, Knochenbrüche, Verbrennungen 
und Vergiftungen. 
Die schnelle Hilfe in den ersten Minuten 
nach einem Vorfall entscheidet häufig über 
den Erfolg aller weiteren Bemühungen. So 
kann rechtzeitige Erste Hilfe die Zeit bis zum 
Eintreffen des Rettungsdienstes überbrü-
cken. 
Unsere Erste Hilfe Lehrgänge wenden sich 
grundsätzlich an alle Ersthelfer, es bedarf 
keinerlei Vorerfahrung. 
Die Erste Hilfe Grundausbildung erfüllt 
die Voraussetzung für:
•	 den Erwerb aller Führerscheinklassen, 

insbesondere der Klasse A, A1, B, BE, L, 
M oder TC, C1, CE, C1E, D, D1, DE, oder 
D1E und für den Personenbeförde-
rungsschein

•	 Übungsleiter, Trainer, usw.
•	 Ersthelfer in Betrieben und Verwaltungen 

(Diese Ausbildung ist als „Betriebshel-
ferausbildung“ bei den Berufsgenossen-
schaften anerkannt) 

  
Lehrgangszeiten:  
Tageslehrgänge umfassen 9 Unterrichts-
stunden und finden in der Zeit von 8:30 bis 
17:00 Uhr statt. 
  
Lehrgangskosten: 
Die Kosten für die Teilnahme an diesem Ers-
te Hilfe-Kurs betragen 35,00 €. 

Kostenträger für betriebliche Ersthelfer 
ist die jeweils zuständige Berufsgenossen-
schaft. 
  
Anmeldung ist erfor-
derlich:  unter 07732 / 
9460-162 oder online 
auf: www.drk-kn.de 
- sonstige Angebote - 
Ausbildung - Erste-Hil-
fe-Grundkurs oder 
über unsere Home-
page: www.drk-steisslingen-orsingen.de. 
  
Der nächste Samstagskurs findet am 
11. Januar 2020 statt.  
 
 

Die bestellten Bücher sind da und können in 
der Bücherei abgeholt werden. Wir bedan-
ken uns recht herzlich bei allen Bestellern. 
Mit ihrer Bestellung unterstützen Sie die 
Büchereiarbeit. Wussten Sie, dass Sie auch 
außerhalb der Buchausstellung Bücher be-
stellen können? Wir bemühen uns, diese 
umgehend zu besorgen. Bei Fragen wenden 
Sie sich bitte an die Büchereimitarbeiterin-
nen. 
  
Wir freuen uns, dass wir Petra Knefel als 
neue Büchereimitarbeiterin begrüßen durf-
ten. Sie unterstützt uns künftig am Don-
nerstagnachmittag. Vielen Dank für deine 
Bereitschaft. 
  
Weihnachtsferien: In der Zeit vom 23. De-
zember bis zum 6. Januar ist die Bücherei 
geschlossen. Denken Sie bitte daran, ihre 
Bücher zurückzugeben bzw. zu verlängern. 
Versorgen Sie sich rechtzeitig mit Lesefutter 
für die Weihnachtszeit. Unsere E-Books kön-
nen Sie rund um die Uhr, auch an den Feier-
tagen ausleihen. Schauen Sie doch einfach 
mal wieder, oder vielleicht auch zum ersten 
Mal, in unserer Bücherei vorbei. Die Ausleihe 
ist offen für jeden und kostenlos. Das Büche-
reiteam freut sich auf Ihren Besuch. 
  
Unsere Öffnungszeiten: 
Montag und Mittwoch 18 - 20 Uhr 
Donnerstag 10 - 12 Uhr und 16 - 18 Uhr 
  
 

Bürger für Bürger

Nicht nur ein gutes Mittagessen, sondern 
auch Gespräche und ein „offenes Ohr“ gibt 
es bei Bürger für Bürger zum Mittagstisch 
(siehe Foto). Überzeugen Sie sich selbst und 
kommen zum Probe-Essen vorbei. 
  
Jeden Montag und Mittwoch (Ausnahme 
Feiertag) gibt es ab 11:45 Uhr ein warmes 
Mittagessen mit Vorspeise oder Dessert, 
dazu ein Getränk. Kosten 4,- Euro. Sollten Sie 
gehbehindert sein, werden Sie auch abge-

holt (1,- Euro). Für alles gilt: Bitte vorher an-
melden! Anmeldungen nehmen entgegen: 
Frau I. Stark Tel.: 9398963 , Herr Hans Hub-
mann Tel.: 5346 , Frau Gabrielle Benzinger 
Tel.: 245 sowie der Sozialdienst Tel.: 1707. 
  
Ebenso läuft natürlich unsere COMPUTERIA 
weiter: Wir helfen Ihnen gerne bei Proble-
men bei PC oder Handy etc. Bitte verein-
baren SIe einen persönlichen Termin! An-
meldungen hierfür bitte bei Herrn Otey Tel. 
922963, Herrn Westphal Tel: 07732/ 1304726 
oder Herrn Fürst Tel. : 938364. 
  
Allen Besuchern wünschen wir, das Team 
von Bürger für Bürger und der Computeria, 
eine ruhige Adventszeit und ein besinnlich-
es Weihnachtsfest. 

Seniorentreff

Zum  wöchentlichen Treff in der Begeg-
nungsstätte der Seniorenwohnanlage  in 
der Radolfzeller Straße sind alle Seniorinnen 
und Senioren ab 60 Jahren und sonstige in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger herzlich 
eingeladen. 
Jeden Donnerstag von 14.30 - 17.00 Uhr 
gibt es neben Kaffee, Kuchen und sonsti-
gen Getränken unterhaltsame Gespräche 
und ein ansprechendes Programm. 
  
Donnerstag, 05.12.2019   
Besinnlicher Adventsnachmittag mit Niko-
lausbesuch 
  
Donnerstag, 12.12.2019   
Wir singen Weihnachtslieder mit Franz Meis-
ter 
  
Mittwoch-Seniorengymnastik 
Die Seniorengymnastik „Fit in den Tag“ fin-
det immer mittwochs von 09:30 - 10:30 Uhr 
mit Dagmar Bichsel in der Seniorenwohn-
anlage statt. Neue Teilnehmer/innen sind 
herzlich willkommen. „Reinschnuppern“ ist 
jederzeit möglich. 
  



Schulstraße 8 • 78256 Steißlingen • Telefon 07738 - 389 • Telefax 07738 - 93 99 12
Jetzt NEU: Fichtestr. 42 • 78224 Singen-Nordstadt im Norma • Tel. 07731 - 79 19 39

www.metzgerei-rimmele.de

Zum Weihnachtsfest & Silvester empfehlen wir Ihnen:
vom Schwein vom Rind Bitte rechtzeitig bestellen!
Roll- und Nussschinken mild gesalzen Zigeunerbraten Geflügel: Geflügelhof
Schäufele zarter Rinderspickbraten Haug in Meßkirch
Schweinehaxen Rinderrouladen Puten • Gänse • Enten
Schlemmerrolle Sauerbraten Flugenten • Hähnchen
Semmelbraten bayrische Art Burgunderbraten Puten-Brokkoli-Braten
Kassler im Blätterteig Rindersteak Puten- und Hähnchenschnitzel
Filet im Blätterteig Rinderfilet, gut abgelagert Putenunterkeulen

geräucherte Rinderzunge, Hähnchenschlegel
mild gesalzen

Junges frisches Lammfleisch vom Kalb Fisch: vom Brielholz
aus der Region Kalbshaxe in Eigeltingen
Lammkeule, auch gewürzt Kalbsnierenbraten frische Lachsforellen
Lammkoteletts Kalbsbrust, auch fertig gefüllt geräucherte Forellen
Lammbraten Kalbsschnitzel

Cordon bleu Frisches Wildfleisch (Reh)
I A Aufschnitt Kalbsrollbraten aus heimischer Jagd

Unsere Fertiggerichte: Fonduefleisch: Bioprodukte:
Schweinefleisch in Rahmsauce Pute, Rind, Schwein, Kalb Bio-Rinderbraten
Rinderbraten in Burgundersauce fertig geschnitten Bio-Kalbsbraten

Bio-Schweineschnitzel
(alle Gerichte sind fix & fertig zum Warmmachen Bio-Schweineschinken
Wild-, Hirsch-Gulasch in fertiger Rotweinsauce Bio-Rinderschinken

Bio-Bratwürste
Bio-Wienerle
Bio-Lyoner
ohne Glutamat und Laktose

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Name:____________________________________________________________________
Adresse:___________________________________________________________________
PLZ, Ort:_________________________________________________________________
Telefon:_______________Mobil:_______________________________________
Ich hole meine Bestellung am:____________um ca. _________Uhr ab.

Durch eigene Produktion und Zerlegung hat
unser Fleisch und unsere Wurst beste Qualität!
Bitte denken Sie rechtzeitig an Ihre Bestellung:

Hähnchenbrust in Schalotten-Knoblauchsaft



Sonntag, 2ter Advent von 11.30 - 14 Uhr

Mittagstisch
mit Wild, Gänsebraten und Pfannenschnitzel

Reservierung erbeten 

Die., 10.12.19 und Do., 12.12.19 ab 18 Uhr 

Dünneleabend
Gasthaus Kreuz • Familie Ehrenbach

Hauptstr. 1 • 78256 Steißlingen/Wiechs • Tel. 07738 5713
E-Mail: Josef-Ehrenbach@gmx.de • www.kreuz-wiechs.de

Zum St. Nikolaus für Sie geöffnet am:
Donnerstag,  05. Dezember 2019 von 09.00 bis 17.00 Uhr
Freitag,       06. Dezember 2019 von 09.00 bis 17.00 Uhr

Gottlieb  Daimler  Straße 7
Tel.: 0 77 31 - 91 77 81

78239 RielasingenWorblingen

Weihnachten 2019
Schöne Christbäume aus eigenen 

Kulturen
ab 07.12.2019 zu verkaufen,

täglich auch sonntags.
Verkauft werden:

Rot-, Blaufichten und Nordmanntannen.
Familie Gebhard Bohl, Zur Schmiede 5, 

Güttingen, Tel. 0 77 32/17 10 oder 01 72 - 8 43 47 75

Nachhilfe 
Kl. 4 bis zum Abi 

Ma, De, Eng. sehr preiswert. 
(gewerblich) 015792463601 
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Gemeinschaftsschule

Förderverein Gemeinschaftsschule
„Porto-Spende“ für Schulförderverein  
  
Im Rahmen der Netze BW-Aktion „Zähler-
stand online erfassen – Porto spenden“ er-
hielt jetzt der Schulförderverein in Steißlin-
gen 100 Euro. Seit dem vergangenen Jahr 
ruft die Netze BW GmbH Haushalte dazu auf, 
ihr den Stand des Stromzählers nicht mehr 
per Post, sondern mithilfe elektronischer 
Medien mitzuteilen. Als Anreiz versprach 
der Netzbetreiber, für jede Online-Mittei-
lung des Stromverbrauchs das eingesparte 
Porto pro Kommune an eine gemeinnüt-
zige Organisation vor Ort zu spenden. 
Das Versprechen wurde nun eingelöst. Die 
Aktion wird in diesem Jahr fortgeführt – je 
nachdem, wie hoch die Beteiligung dieses 
Mal ist, kann die Summe also noch gestei-
gert werden. Zur Verwendung des Betrags 
kann die Kommune wieder Vorschläge ma-
chen.  Weitere   Informationen unter:  www.
netze-bw.de/Zaehler/Stromzaehler 

 
 
 

TuS

Abt. Handball
Sa, 07.12.2019   
13:45 wJD-VR-1  SV Allensbach 2  
TuS Steißlingen 
16:45 mJC-BK SG Riel/Gottm 
TuS Steißlingen 
17:45 F-BWOL TSV Heiningen 
TuS Steißlingen 
18:00 F-BK TV Ehingen 
TuS Steißlingen 3 
20:00 M-LL-S SG Waldk/Denz 
TuS Steißlingen 2 
20:00 M-SL SG Kappelw./Steinb.  
TuS Steißlingen 
 
So, 08.12.2019   
12:20 gJE-VR-1   HC Lauchringen 2 
TuS Steißlingen 
15:00 F-LL-S SG Könd/Tening 
TuS Steißlingen 2 
18:00 M-BK HSC Radolfzell 
TuS Steißlingen 3 
  

Am kommenden Wochenende stehen nur 
Auswärtsspiele  an. Die Herren 1 müssen 
nach der zweiwöchigen Spielpause zum 
schweren Auswärtsspiel gegen die SG Stein-
bach antreten. Die Gastgeber liegen im Mit-
telfeld der Tabelle, sind aber keinesfalls zu 
unterschätzen. Trotz des Tabellenstandes 
des TuS ist der Spielausgang völlig offen. Die 
Damen 1 sind nur Außenseiter beim Tabel-
lenzweiten, sollten aber durch den Erfolg 
vom Wochenende wieder Selbstvertrauen 
getankt haben. Die Herren 2 müssen zum 
Tabellennachbarn reisen. Nach der Der-
byniederlage vom Wochenende wollen sie 
Wiedergutmachung betreiben, sind aber 
aufgrund des Heimvorteils der Gastgeber 
nur Außenseiter. Auch bei den Damen 2 ist 
der Spielausgang offen. Die Herren 3 wollen 
in Radolfzell weitere Punkte holen, dürfen 
den Gegner nach dessen ersten doppelten 
Punktgewinn am vergangenen Wochenen-
de aber nicht unterschätzen. Die Damen 3 
müssen zum Spitzenspiel in Ehingen antre-
ten und wollen dort ihre „weiße Weste“ be-
halten. Aber bekanntlich haben Derbys ihre 
eigenen Gesetze...... Die männl. C- und weibl. 
D-Jugend sollten zu weiteren Punkten kom-
men.  
 
 

Fußballclub

Sonntag, den 08.12.2019 
14:30 Uhr: SV Deggenhausertal - FC Steiß-
lingen I 
  
Mit dem ersten Spiel der Rückrunde im D´tal 
verabschiedet sich auch die letzte Mann-
schaft des FC Steißlingen in die Winterpau-
se. Der gesamte Verein wünscht seinen treu-
en Anhängern, Mitgliedern und Sponsoren 
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2020. 
  
 

Sportschützenverein

Winter-RWK 2019/2020 
In der Kreisliga hatten wir als 3. Begegnung 
zur Halbzeit den SV Kluftern I zu Gast. Der 
Wettkampf ging mit einem deutlichen 4:1 
Punkte-Sieg an Steißlingen. Dadurch setzt 
sich unsere 1. LG-Mannschaft in der Mann-
schaftswertung auf den 2. Platz vor Kluftern. 
Die Punkte für Steißlingen sammelten 
Siegrun Kugler mit 368:368 Ringen nach 
dem Stechen, das Siegrun mit 10:7 Ringen 
gewann, Marco Tesoniero, 364:361 R., Sven 
Felbel, 357:356 R. und Felix Horber, 355:345 
R.. Gerhard Neidhart, der für Daniel Blickle 
einsprang, musste seinen Punkt mit 319:339 
Ringen abgeben. 
  
Termine: 
Adventskaffee  in diesem Jahr an einem 
Samstagnachmittag: 14. Dez. 2019 um 
15:30 Uhr. Bitte um Anmeldung unter 
07738/497. 
  
Bitte heute schon vormerken:   
„Dreikönigwettkampf“, Montag, 06. Jan. 
2020, 10 – 12:00 Uhr, 

„Hopfensau-Fest“ am Samstag, 18. Jan. 
2020, ab 18:00 Uhr, 
Preisskat am Fasnetsamschtig, 22. Febr. 
2020, 13:30 Uhr, 
Aschermittwoch-Essen, ab 18:00 Uhr 
Jahreshauptversammlung am Samstag, 
14. März 2020 um 15:00 Uhr wie immer im 
Schützenhaus. 
  
Öffnungszeit  
Mittwoch: Jugendtraining 18:00 Uhr, ab 19 
Uhr allgemeines Training. 
Samstag: 15:00 – 19:00 Uhr  (nach Bedarf ) 
Sonntag: 9:30 Uhr bis 13:00 Uhr. 
Unser Schützenhaus finden Sie im Stäudler 
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Tennisclub

Jahresabschluss-Brunch 2019 
Wie jedes Jahr wollen wir das Tennisjahr 
2019 mit einem Brunch ausklingen lassen. 
Die Damenmannschaften des TC laden alle 
Mitglieder, Freunde und Bekannte sehr 
herzlich dazu ein. 
Termin: Sonntag, den  15.12.19 (3. Advents-
sonntag) 
Beginn: 10.00 Uhr im TC Clubheim 
Anmeldungen bitte bis Dienstag, den 
10.12. bei 
Anke Knobelspies Tel.: 9 70 84 
Irene Ostermaier Tel.: 939433 
Dagmar Garschke Tel.: 5930 
   
 

Schachclub

Niederlage gegen Villingen-Schwennin-
gen 
Am Sonntag, den 01.12.2012, empfingen 
wir die erste Mannschaft des Schachclubs 
Villingen-Schwenningen. Wie erwar-
tet reisten die Gegner mit einer deutlich 
favorisierten Delegation an. Ein har-
ter Mannschaftskampf stand uns bevor. 
 
An den Brettern 8, 4 und 2 mussten sich U. 
Leipprand, G. Laijci und P. Bruttel nach be-
reits frühen Fehlzügen in der Eröffnung ge-
schlagen geben. Auch W. Klotzki, KH. Bruttel 
und U. Langhammer an den Brettern 1, 7 
und 3 verloren - trotz guter Gegenwehr und 
langer Spiele - leider ihre Partien. T. Gonser 
an Brett 6 spielte couragiert und hätte sei-
ne Partie in einem kritischen Moment sogar 
gewinnen können. Leider verpasste er seine 
Chance und verlor ebenfalls. In der letzten 
noch laufenden Partie konnte Roland an 
Brett 5 sich einen starken Freibauern im 
Mittelspiel erkämpfen und gewinnbringend 
verwandeln!! Herzlichen Glückwunsch zu 
dieser tollen Einzelleistung. Für die gute Ver-
pflegung mit Stullen und Kuchen möchten 
wir uns bei Gerdi Fuchs herzlich bedanken!! 
Im Januar steht der Mannschaftskampf ge-
gen St. Georgen-Schonach an, bei dem wir 
nun unbedingt punkten müssen, um nicht 
vorzeitig in die Abstiegsränge der Liga zu 
rutschen. 



EinkaufsblattEinkaufsblatt
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Steißlinger

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

Christbäume
Wir bieten Ihnen ausgesucht schöne, 

frisch geschlagene Bäume an 
und freuen uns über jeden Kunden! 

Verkauf: Freitag, 6.12. ab 9.00 Uhr in der Goethestraße
Samstag, 7.12. nur auf dem Weihnachtsmarkt 
Ab 10.12. täglich ab 14.00 Uhr 
und samstags ab 9.00 Uhr in der Goethestraße. 

Natürlich liefern wir Ihnen auch dieses Jahr 
Ihren Baum nach Hause. 

Familien Werner und Roland Mayer,
Goethestraße 12, Tel. 07738 /5191 

Gutes Handwerk!
Dtsch. Mainauer Käse, 50 % Fett i.Tr. 100 g  1,19 €
Schweizer Appenzeller Käse 100 g  1,99 €
45 % Fett i.Tr.
Barilla Teigwaren, versch. Sorten    500 g Pack  0,79 €
Teekanne Wintertee, versch. Sorten Pack  2,49 €
Bahlsen Lebkuchen Mischung 250 g Pack  1,49 €
Joggi Fruchtjoghurt, versch. Sorten 150 g Be.  0,39 €
Ital. Rotwein 0,7 L Fl.  4,99 €
Novantaceppi Appassimento

Hugo Maier
Kirchstr. 2 • 78256 Steißlingen • ( 07738 9391818

Gasthof „Ochsen“ 
Ab sofort empfehlen wir

frisches Hirschgulasch 
sowie Bauernente

Auf Ihren Besuch freut sich Ihr Ochsenwirt 
Telefon 0 77 38 / 76 08

Am Freitag 6.12. sowie Sonntagabend 
wegen Weihnachtsfeier geschlossen 

Mitarbeiter (m/w/d) für

Zimmer-, Buffet-
u. Service-Bereich
in Teilzeit gesucht.
Arbeitszeit: vormittags bis ca. 15.00 Uhr
Tel. 07771/  2497, Frau Auer
78359 Orsingen-Nenzingen • Stockacher Straße 62
Inh. Familie Auer • 07771 / 2497 • Montag Ruhetag



Inhaber Hugo Maier
Kirchstraße 2, 78256 Steißlingen
Telefon 0 77 38 / 92 30 24hren

klimaneutrale Hefte.

Wohlige Atmosphäre zaubern mit einer Duftkerze

Schöne Geschenke zum Nikolaus + Weihnachten

Besuchen Sie uns am Weihnachtsmarkt 
wir haben bis 17 Uhr geöffnet

EinkaufsblattEinkaufsblatt
W I R  H A B E N G A N Z S C H Ö N  W A S Z U  B I E T E N

Steißlinger

Einkaufsplatz Steißlingen bequem, vernünftig, gut

Gebr. Rimmele, Schulstraße 8, 78256 Steißlingen, Tel. 0 77 38/3 89

Beste Qualität - Guter Preis gültig ab Donnerstagmittag

Hackfleisch gemischt 1 kg 6,99 €
zarte Kalbschnitzel 100 g 2,39 €
Bürgermeisterstück
ideal zum Braten o. Kochen 100 g 1,69 €
kesselfrische Fleischwurstringe 1 kg 9,99 €
Bio-Salami eigene Herstellung 100 g 2,39 €

Do. + Fr. frischer und gerauchter Fisch

Do. ab 11.00 Uhr frische Blut- u. Leberwürste

Denken Sie rechtzeitig an Ihre 
Weihnachtsbestellung - regionale Köstlichkeiten:

Bio Rindfleisch und Lammfleisch aus Friedingen 
frisches Geflügelfleisch vom Geflügelhof Haug 

Wildfleisch aus heimischer Jagd 
Rinderzungen und Rollschinkle aus dem Rauch 

Feines zum Fest
Roquefort Roquebelle, kräftig-aromatischer 100 g  3,79 €
Blauschimmelkäse aus Frankreich, 50 % Fett i.Tr.
Bleu de Bourgogne, cremig-milder 100 g  3,69 €
Weich- mit Blauschimmelkäse, F, 75 % Fett i.Tr.
Schwarzer Wenzel, 12 Monate gereifter,     100 g  2,49 €
würziger Hartkäse, Münsterland, 50 % Fett i.Tr. 
Orangen Navel, Italien, HK 2 1 kg  2,29 €
Andechser Rahmjoghurt 100 g  0,69 €
Mousse au chocolat, feines Dessert 80 g  1,49 €
„Frohes Fest“-Vollmilch-Schokolade 100 g  1,99 €
Weihnachtsedition von Gepa, fair plus
Verschiedene Geschenksets von Weldeda ab  9,95 €
Bio Planéte - kostbare Öle 3 x 100 ml  19,99 €
Herbaria - Gewürze 65 g, 100 g  14,95 €

Hugo Maier
Kirchstr. 2 • 78256 Steißlingen • ( 07738 9391818

Kompetentes Mutter-Tochter-Gespann berufst. und
Schule suchen in Steißlingen und Umgebung 

Wohnung bis 700,- € warm
(auch möbliert)  •  Tel. 0172 / 7 40 55 53 

WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller 
(ab 13 Jahren, Rentner, Hausfrauen) für die Prospektverteilung
in Wiechs.

Psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
www.psg-bw.de/bewerben          Telefon 0800-999-5-666 (kostenfrei)
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Radfahrclub

Weihnachtsfeier 
  
Wir laden alle Mitglider zur Weihnachtsfeier 
am 08.12.2019 ins FC-Clubheim ein. Be-
ginn ist um 14:30 Uhr. Kuchenspenden sind 
willkommen. 
  
 

Musikverein

We will entertain you! 
Am Samstag, 11.01.2020, findet um 19:30 
Uhr in der Seeblickhalle das dritte Show-
konzert des Musikverein Steißlingen unter 
der Leitung von Michael Forster statt. 
  
Die Musikerinnen und Musiker haben sich 
für Sie ins Zeug gelegt und ein Programm 
vorbereitet, das wieder einmal die Vielsei-
tigkeit der Blasmusik widerspiegelt. Freuen 
Sie sich auf unterhaltsame Showeinlagen, 
erstklassigen Gesang und mitreißende Me-
lodien. 
  
Es erwarten Sie bekannte Klänge der Musik-
legende „Udo Jürgens“ und aus den Film-
klassikern „James Bond“ und „Blues Bro-
thers“ sowie ganz aktuelle Highlights der 
Blasmusik-Band „LaBrassBanda“ und Film-
musik des Films „The Greatest Showman“. 
Lassen Sie sich auf eine facettenreiche musi-
kalische Reise durch sämtliche Bereiche der 
Blasmusik entführen. 
Die Eröffnung übernimmt unser Jugend-
blasorchester, dirigiert von Florian Fritschi. 
Alles wollen wir noch nicht verraten  – hören 
Sie es sich einfach selbst an. 
  
Einladung zum jährlichen Weihnachtslie-
derspielen in der Torkel 
Als Einstimmung auf die Weihnachtsfeier-
tage lädt der Musikverein Sie am Sonntag, 
22.12.2019, um 18:00 Uhr zum Weihnachts-
liederspielen in die Torkel ein. Genießen 
Sie unser kleines Konzert mit altbekannten 
Weihnachtsliedern und neuen weihnachtli-
chen Arrangements. 

Gesangverein Liederkranz

Am Sonntag um 18:00 Uhr Weihnachtsfeier 
im Golfrestaurant Wiechs! 
  
 

Kunst- und Kulturkreis

Sie treffen uns am Weihnachtsmarkt 7. De-
zember 2019,  ab 13.00 Uhr in der Torkel, im 
Keller. Lassen Sie sich überraschen. 
  
Sonntag, 15. Dezember 2019, 15:00 Uhr,  
laden wir Sie ein zum 2. Poesie-Café im 
Gemeindesaal der Evangelischen Kirche. 
Alle Interessierten sind eingeladen eigene 
Gedichte oder die ihrer Lieblingsdichter 
mitzubringen und vorzutragen (Dauer nicht 
länger als 3 min) und sich darüber auszutau-
schen. Für Moderation, Kaffee/Tee, Kuchen 
sowie kleine Musikintermezzi ist gesorgt. 
  
Es tut sich etwas im Abbruchhaus Lange Str. 
29 (neben der Volksbank). Unter dem Titel 
„UMBRUCH“ bereiten wir eine Ausstellung 
vor. Erste Veränderungen sieht man bereits 
außen. Im Haus werden Wände bemalt, be-
sprayt. Es gibt Bilder, Fotos, Skulpturen und 
mehr.  Vernissage Freitag, 20. Dezember 
2019, 18:00 Uhr. Geöffnet Samstag, 21. und 
Sonntag, 22. Dezember, 11:00 – 18:00 Uhr 
vorhanden. 
  
Falls Jugendliche sich noch am Sprayen be-
teiligen wollen (Anleitung und Material vor-
handen) bitte melden (Infos unter Tel 07738 
490, Roos). 
  
 

Deutsch-Französischer Club

DFC-Seniorentreff   
Der letzte Jour Fixe in diesem Jahr erfreute 
sich wie immer großer Beliebtheit. Er war 
voll und ganz unseren Seniorinnen und 
Senioren gewidmet. So konnten wir mit 49 
Teilnehmern einen gemütlichen Abend im 
Restaurant Lamm verbringen. Rückblickend 
hat die Präsidentin Annette Loosen über 
das Vereinsjahr berichtet. Klaus Zimmer-
mann und Wolfgang Leiber umrahmten den 
Abend mit einer kleinen Bilderpräsentation 
von der Moselreise. Viele gute Gespräche 
ließen die Zeit dann schnell vergehen. Es 
war wieder ein rundum gelungener Abend. 
„DANKE“,  liebe Mitglieder,  für eure Teilnah-
me. 
  
Im Januar bieten wir unseren ersten Jour 
Fixe an: 
24. Januar 2020: Wanderung zum Dünne-
le-Abend ins Gasthaus Kreuz, wir freuen uns 
über eure Teilnahme!  
   

Kath. Frauengemeinschaft

Adventsfeier 
Zur Adventsfeier der kath. Frauengemein-
schaft am Dienstag, den 10. Dezember 
2019 sind alle Frauen von jung bis alt herz-

lich eingeladen. Wir beginnen die Advents-
feier um 15 Uhr im Remigiushaus! 
  
Fern von Hektik, Stress und Kommerz wol-
len wir uns mit Liedern und Texten auf die 
Adventszeit besinnen. Gerne dürfen wieder 
für den anschließenden gemütlichen Teil 
mit Tee und Gebäck „Versucherle“ aus der 
Weihnachtsbäckerei mitgebracht werden. 
Wir bedanken uns im Voraus. 
  
Anschließend feiern wir um 17 Uhr ein Ro-
rateamt in der Pfarrkirche. 
  
 

Pfadfinder

  

Spielgruppe

Wir treffen uns am Dienstag, den 10.12. 
um 9.30 Uhr im evangelischen Gemein-
dehaus. Zuerst wollen wir das Weihnachts-
basteln nachholen und gemeinsam Sterne 
basteln. Danach wird gemeinsam gespielt, 
getobt und gelacht. 
Alle Kinder ab 1 Jahr mit Begleitung sind 
herzlich willkommen. Wir freuen uns immer 
über neue Gesichter. Eine vorherige Anmel-
dung ist nicht notwendig. 
Für Fragen: Sarah Renz-Brandenberger 
0041789201294 oder Timea Schmidt 0176 
99044706 

Friedenslicht Gottesdienst am 
4. Advent  - „Mut zum Frieden“ 
  
Wie jedes Jahr werden die Steißlinger 
Pfadfinder das Friedenslicht nach Steiß-
lingen bringen, wo sie es in einem Aus-
sendungsgottesdienst am Sonntag, 
22.12. um 17:00 Uhr  ganz vielen Men-
schen weitergeben möchten. 
  
Bis dorthin hat die kleine Flamme aus 
Bethlehem schon einen weiten Weg 
hinter sich. Von Bethlehem aus reist das 
Licht mit dem Flugzeug in einer explo-
sionssicheren Lampe nach Wien. Dabei 
überwindet es einen mehr als 3.000 Ki-
lometer langen Weg über viele Mauern 
und Grenzen. Es verbindet Menschen 
vieler Nationen und Religionen. Von 
Wien aus wird es am dritten Adventswo-
chenende in viele europäische Länder 
gesandt. Züge mit dem Licht fahren über 
den ganzen Kontinent und verteilen es 
weiter.  
  
Unter dem diesjährigen Motto „Mut zum 
Frieden“ laden die Jufis alle ein, mitzu-
machen und das Friedenslicht weiterzu-
schenken, Friedensbringer und Friedens-
stifter zu sein. Bitte merken Sie sich den 
Termin vor und bringen Sie eine wind-
geschützte Kerze bzw. Laterne mit. 



DeLonghi - Saeco - Jura - Solis 
Kaffee-Werkstatt seit über 25 Jahren

Reparatur/Hol-Service, keine Anfahrtkosten.
Radolfzell, Ben Niesen, Tel. 01 71 - 3 42 82 84



DI
EZ

Bismarckstraße 2 • Radolfzell
Tel. 0 77 32/ 20 65

www.diez-fussbodentechnik.de

Sonnenschutz
Teppichböden

Polsterei
Gardinen

Teppichstudio
Parkett

Raumausstattung





Ärztliche Notdienste 
Ärztl. Bereitschaftsdienst 116 117 
9.00-19.00 Uhr  
Kostenfreie Onlinesprechstunde 
von niedergelassenen Haus-/Kinderärzten 
nur für gesetzl. Versicherte unter: 
0711/96589700 
oder www.docdirekt.de 
Krankentransport 19222 
(mit Handy Vorwahl /19222) 
Krankenhaus Singen 07731/89-0 
Krankenhaus Radolfzell 07732/88-1 
Krankenhaus Stockach 07771/803-0 
Kinderärztl. Bereitschaftsd. 0180/6077312 
Augenärztl. Bereitschaftsd. 0180/6075312 
Zahnärztl. Notdienst 01803 / 222 555 25 
Hals-Nasen-Ohren 0180/6077211 
-Notfallpraxis Klinikum Villlingen-Schwenningen

Tierarztnotdienst 
Bitte erfragen Sie die Tierarztnotdienste bei 
Ihrem Haustierarzt (Anrufbeantworter). 

Apothekennotdienst
(ab 08.30 bis 08.30 Uhr am Folgetag)
www.aponet.de / Tel.: 0800 0022833 
Samstag, 07.12.2019 
Ratoldus-Apotheke, Radolfzell 
Schützenstr. 2, Tel. 07732/4033 
Sonntag, 08.12.2019 
Central-Apotheke, Singen 
Hegaustr. 26, Tel. 07731/64317

Wichtige Rufnummern 
Notruf 110 
Notarzt/Rettungsdienst/Feuerwehr 112 
Polizei Steißlingen 97014 
Polizei Singen 07731/888-0 
Wasserversorgung 0173/3238287 
Stromversorgung Notruf 0800/8008996 
Gasversorgung 0800/7750007 
Kath. Pfarramt 262 
Kindergarten St. Elisabeth 406 
Evang. Pfarramt 5900 
Dorfhelferinnenstation / Sozialdienst 
Mo-Fr 9-12 Uhr 1707 
Dorfhelferinnenstation am Nachmittag und 
Wochenende 07775/938934 
Sozialstation Stockach 07771/93620 
Hospizverein Singen/Hegau 07731/31138 
Helianthum Pflegestätte 9393-0 
Kath. Bücherei Steißlingen 923004 
Tagesmütterverein 07732/8233887 
Bürger für Bürger Büro 07738/9397790

Gemeindeverwaltung 
Rathaus & Touristinfo 
Mo-Fr 8:00-12:30 Uhr + Mi 14:00-18:00 Uhr 
Telefon 9293-0 
Fax 9293-59 
www.steisslingen.de 
gemeinde@steisslingen.de 
touristinfo@steisslingen.de 
Hausmeister/
Hallenwart Hr. Fritsch 0172/6944603 
Bauhof 923853 
Gemeindemusikschule 5307 
Schule 9293-61 
Familienzentrum Storchennest 1052 
Hausmeister Schule/
Familienzentrum Hr. Schmidt 0172/1654807

Kath. Pfarrgemeinde  
St. Remigius Steißlingen 

Gottesdienstordnung 
vom 7. bis 16. Dezember 2019  
  
Samstag, 7. Dezember 
13:00 bis 14:00 Uhr Konzert der Gemein-
demusikschule Steißlingen anl. des Weih-
nachtsmarktes 
18:30 Uhr Vorabendmesee in Friedingen 
  
Sonntag, 8. Dezember  2. Adventssonntag 
10:30 Uhr Wort-Gottesfeier mit Kommunion 
10.30 Uhr Hl. Messe Beuren (M) 
  
Montag, 9. Dezember Hochfest der ohne 
Erbsünde empfangenen Gottesmutter Maria 
10:30 Uhr Hl. Messe im Helianthum (NB) 
20:00 Uhr Remigiushaus Mütter beten für 
ihre Kinder 
  
Dienstag, 10. Dezember 
15:00 Uhr Adventsfeier der Frauengemein-
schaft 
17:00 Uhr Rorateamt  
  
Donnerstag, 12. Dezember 
19:00 Uhr Rorateamt  
  
Samstag, 14. Dezember  
18:30 Uhr Vorabendmesse mit den Firman-
den; es singt der Pfadichor (R) 
  
Sonntag, 15. Dezember  
10:30 Uhr Friedingen hl. Messe (M) 
17:00 Uhr Weihnachtliches Konzert mit 
Texten und Gedichten 
18.30 Uhr Friedingen Kirchenkonzert der 
Akkordeon-Spielgemeinschaft Friedingen-
Schlatt 
  
Pfarrbüro Steißlingen, Kirchstraße 9, geöff-
net Di bis Fr vormittags von 9:00 bis 12:00 
Uhr, Tel. 262 (AB), 
pfarramt.steisslingen@kath-hegau-mitte.de 
Gemeindereferentin N. Tutuinanu: 
nicole.tutuianu@kath-hegau-mitte.de  
Pfr. Ruf 0170 404 2912   
Email Pfr. Meier: 
remig-steisslingen@t-online.de 
Zu diesem Wochenende liegt ein neues 
Intentionenblatt auf bis Silvester (Messbe-
stellungen können natürlich nachgetragen 
werden).  
   

Evangelische Kirchengemeinde 
Steißlingen-Langenstein 

Pfarrerin Martina Stockburger 
Friedhofstr. 19, 78256 Steißlingen 
Tel.: 07738/5900, Fax. Nr.: 07738/923123, 
Email: 
steisslingen-langenstein@kbz.ekiba.de 
Aktuelle Informationen: 
www.steisslingen-evangelisch.de 

Pfarrerin Martina Stockburger erreichen 
Sie – auch außerhalb der Bürozeiten – unter 
Tel. 07738/5900  oder per Mail: 
martina.stockburger@kbz.ekiba.de. 
  
Dienstzeiten Pfarrbüro,  Sekretärin Inga 
Metz: jeden Mo., 17 – 18 Uhr, Mi. und Do., 
9 – 11 Uhr 
  
G o t t e s d i e n s t e: 
Sonntag, 08.12.2019, 2. Advent 
9:30 Uhr, Steißlingen, Gottesdienst mit 
Abendmahl, Pfr. i.R. Herzberger 
9:30 Uhr, Steißlingen, Kindergottesdienst 
– Weihnachten für mich –, KiGo-Team 
  
Dienstag, 10.12.2019 
15:30 Uhr, Orsingen,  Da-Heim, Andacht 
16:30 Uhr, Steißlingen, Helianthum, 
Andacht 
  
Sonntag, 15.12.2019, 3. Advent 
9:30 Uhr, Langenstein, Gottesdienst, 
Pfrin. Stockburger 
17 Uhr, Steißlingen, Dem Licht auf der 
Spur – Fackelwanderung mit anschließen-
dem Würstchen grillen und Punsch. Für Es-
sen und Trinken ist gesorgt. KiGo-Team  (Fin-
det nur bei guter Witterung statt!)  
  
W e i t e r e  V e r a n s t a l t u n g e n: 
Freitag, 06. und 13. Dezember 
Griechische Tänze + 
jeweils 17.00-19.00 Uhr im Gemeindesaal 
der Evangelischen Kirche Steißlingen. 
Freuen Sie sich auf weitere 2 Freitagnach-
mittage mit einfachen Tänzen schwerpunkt-
mäßig aus Griechenland. Alle sind willkom-
men! Bitte bringen Sie legere Bekleidung, 
bequemes Schuhwerk und ein Getränk mit. 
Wir tanzen überwiegend im offenen Kreis 
zu traditioneller und moderner Musik aus 
Griechenland und Südosteuropa/Balkan. 
Leitung: Petra Schneider-Kaul, Tel. 07738-
923 923 
  
Dienstag, 10.12.2019, 
14:30 Uhr Seniorennachmittag: Ganz 
herzlich laden wir alle Seniorinnen und Se-
nioren zur Adventsfeier ins Evangelische 
Gemeindehaus Steißlingen  ein. Wir freu-
en uns über Jede / Jeden der kommt. Eige-
ne Beiträge, z.B. Lieder oder Gedichte, sind 
herzlich willkommen. 
  
Feierabend im Advent, Montag bis Frei-
tag von 18:30 bis 19:00 Uhr in der Frie-
denskirche Steißlingen. Ausgerechnet im 
Advent wird es in der Regel hektisch, laut 
und unruhig. Im wahrsten Sinne des Wortes 
haben wir oft in dieser Zeit „zu viel um die 
Ohren“. Herzlich laden wir ein: Jetzt einfach 
mal abschalten, zu etwas mehr Muße und 
Stille, zu einer Zeit für dich! 
  
V o r a n k ü n d i g u n g: 
Sonntag, 15.12.2019, 
ab 15:00 Uhr,  herzliche Einladung zum 2. 
Steißlinger Poesie-Cafe des Kunst- und 
Kulturkreises Steißlingen im Evang. Ge-
meindehaus. Alle Interessierten sind einge-
laden, eigene Gedichte oder die ihrer Lieb-
lingsdichter mitzubringen und vorzutragen 
(Dauer max. 3 Min.) und sich darüber aus-
zutauschen. Eintritt frei, Anmeldung erfor-
derlich unter: Tel. 07738-5473 (bitte auf AB 
sprechen, danke) oder per Email: udokrum-
mel@web.de. 


